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Institutionelle Behordenkriminalitat in der Schweiz
Beschwerde

Griezi

Der Beschwerdefilhrer ist seit mehr als drei Jahrzehnten von einer institutionellen Behdrdenkriminalitat
betroffen, die ihm nun ebenfalls im Kanton Glarus das Leben schwer macht. Diese Behérdenkriminali-
tat ist nachweislich politisch gewollt. Man kann sie aber nur verstehen, wenn wir mehr wissen, als uns
in Schule, Kirche, Medien und Politik erzahlt wird.

Deshalb wird das Rechtsbegehren nicht am Anfang gestellt, weil es von verschiedenen Parame-
tern abhangig ist. Zuerst muss die gesamte Beschwerde gelesen und verstanden werden, an-
sonsten es fur die Funktionére des Kantonsrates Konsequenzen zeitigt.

Damit die einzelnen Mitglieder des Kantonsrats auch das Ubergeordnete Problem verstehen, ist es
zwingend erforderlich, zuerst die Gesamtschau, die Grundlagen, zu verstehen, um anschliessend in die
Tiefe stossen zu kénnen. Nur mit dieser Erklarung, die hier nur ansatzweise erfolgt, aber mit weiteren
Informationsquellen versehen ist, ist es moglich, Sie an das Problem heranzufuhren.

A. Grundlagen

Wenn wir den Zwist, der in unserer Gesellschaft immer groéssere Ausmasse annimmt und sie immer
mehr spaltet, verstehen und beenden wollen, missen wir uns zuerst mit dem Grundlegenden befassen.
Dabei kommen wir nicht umhin, zu lernen, wie der Verlauf der tatsadchlichen Geschichte erfolgte, den
wir in der Schule nicht lernen (dirfen). Erst dann begreifen wir, wie es zur heutigen Eskalation kommen
konnte.

1. Die tatsadchliche Geschichte

Man muss darauf verzichten, die Ereignisse fir sich und voneinander getrennt zu betrachten.
Nur ihre Gesamtheit kann uns den Gang der Geschichte einleuchtend erklaren. Je mehr
Uberblick wir gewinnen, desto eher vermogen wir ihre Triebkréafte zu verstehen.

Lew Nikolajewitsch Graf Tolstoy (1828-1910), russischer Schriftsteller

Wollen wir einen Zwist klaren und beenden, missen wir zuerst die Ursache und deren Entwicklung
recherchieren. In einem Streit zwischen zwei einzelnen Kontrahenten ist das relativ einfach, sozusagen
nur eine Momentaufnahme, verglichen mit einem Zwist, der die ganze Menschheit betrifft und nicht
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nur seit einigen Generationen besteht, sondern sehr viel weiter zurtickreicht. Will man zur Klarung die
Geschichte mit einbeziehen, ist dies schwierig, weil wir in der Schule nur Ideologien lernen und die
tatsachliche Geschichte nicht einmal ansatzweise kennen.

Um den Zwist zu klaren, der sich aus den permanenten gesellschaftlichen Entwicklungen bzw. Veran-
derungen ergibt (man kann auch sagen, der permanenten Revolution®, um die Begriffe von Trotzki zu
verwenden), missen wir zuerst die Geschichte in ihrer gesamten Breite und Tiefe tiber die letzten Jahr-
tausende zusammenhangend verstehen und die Ursachen dieser Verdnderungen identifizieren. Diese
Untersuchung kdnnen wir nur objektiv - also ideologiefrei - durchfiihren, wenn wir wissen, wie die
Natur tatsachlich funktioniert. Doch wie die Natur tatséchlich funktioniert, ist in unserer Gesellschaft,
die sich rihmt, dass die Menschheit vorher noch nie einen so hohen Forschungsstand erreicht habe,
praktisch ein Tabu. An dieses Wissen kommt man im tblichen gesellschaftlichen Kontext hdchst selten
und nur zuféllig. Aber es ist von entscheidender Bedeutung, dieses Wissen zu kennen, ansonsten ist es
nicht moglich, die zentralen Wirkkrafte nicht nur aufzudecken, sondern auch zu verstehen.

In diesem Sinne zeigt der Aufsatz ,,Unsere Geschichte, die wir nicht kennen (dtrfen), Kurzfass.ung“2 die
Ursachen des heutigen Desasters auf und ist ein integrierender Bestandteil dieser Beschwerde. Ohne
die Kenntnis dieser Zusammenhéange, die nur eine kurze Zusammenfassung bilden, ist es unmdaglich,
den nachfolgenden Uberlegungen zu folgen und die Ursachen des generellen Zwists zu erkennen.

2. Die stillen politischen Veranderungen in der Schweiz®

Ublicherweise nimmt sich in unserer hektischen Geschéftswelt niemand die Miihe, die Geschichte der
letzten Jahrtausende selbsténdig zu recherchieren. Dazu bedarf es eines ausserordentlichen Anlasses.
Dieser ausserordentliche Anlass war eine institutionelle Behérdenkriminalitéat, die im Kanton St. Gallen
begann und im Rahmen tiefgehender Recherchen aufgedeckt wurde.

Dabei wurde u.a. festgestellt, dass in den 1950er Jahren die Oberaufsicht der Parlamente Uber die
Staatsverwaltung, insbesondere tber die Justiz, aufgehoben wurde. Die Folge war, dass die Gerichte
;ungestort’ vollig willkarlich urteilen konnten.

Dies kann mit offiziellen Protokollen der Justizkommissionen und Amtsberichten der Gerichte belegt
werden. Insbesondere kann dem Bundesgericht aufgrund seiner eigenen Amtsberichte statistisch ein-
wandfrei nachgewiesen werden, dass es nach der Aufhebung der parlamentarischen Oberaufsicht
durch National- und Standerat begann, rein willkirrlich zu urteilen. Aufgrund seiner eigenen Amtsbe-
richte kann es zudem der Luge Uberfuhrt werden, die es benutzte, um seine Oberaufsicht in Sachen
Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz (SchKG) abzulehnen, die es einmal nachweislich und aktiv
selbst gefordert hatte.

Mit Recherchen Uber den Zeitraum eines ganzen Jahrhunderts kann zudem die Veranderung des in-
formativen Gehalts der Amtsberichte festgestellt werden. Diese Verdnderungen sind entscheidend bei
der Frage nach der tatsachlichen Kontrolle durch die politische Fiihrung. Der Gehalt dieser Amtsberich-
te ist seit den 1950er Jahren nicht nur vollig nichtssagend, sondern enthalt auch noch nachweislich
tatsachenwidrige Aussagen. Das Geschilderte betrifft nicht nur das Bundesgericht, sondern alle Gerich-
te in der Schweiz.

Aufgrund der breiten und tiefgreifenden Analyse kann festgestellt werden, dass die ersten Massnah-
men zur Aufhebung der parlamentarischen Oberaufsicht im Bund bereits in den 1910er Jahren begon-
nen haben. Die Kontrollen bei den Betreibungs- und Konkursémtern wurden ab dem Jahre 1916 nur
noch teilweise vor Ort durchgefiihrt und ab 1934 gar nicht mehr. 1905 war diese Kontrolle beim Natio-
nal- und Stdnderat noch vom Bundesgericht beantragt worden. Doch die Plenarprotokolle der Ge-
schéaftsprifungskommissionen (GPK) blieben ab der Griindung bis in die 1920er Jahre unter Verschluss.
Auffallig ist nun, dass es genau am Ubergang von Verschluss und Publikation in der statistischen Aus-

Trotzki Leo, Die permanente Revolution, 1929.
https://www.marxists.org/deutsch/archiv/trotzki/1929/permrev/index.htm

www.brunner-architekt.ch & Drei Welten & Deutsch & Unsere Geschichte, die wir nicht kennen (diirfen)
a Kurzfassung

www.brunner-architekt.ch & Politik & Schriftenwechsel & Bund & Eingabe 5 vom 13. Dezember 2005
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wertung gutgeheissener Beschwerden im SchKG-Bereich den ersten, wenn auch kleinen, registrierba-
ren Knick nach unten gab. Man kann davon ausgehen, dass die vermehrte Beschwerde-Ablehnung
nicht auf generelle, sprunghaft rechtskonformere Handlungsweisen der Betreibungsamter zurtickzu-
fuhren ist, sondern auf eine starkere Verfilzung der Interessen, die mit der Aufhebung der Kontrollen
befligelt wurde.

Die Analyse der Amtsberichte dreier Kantone* bestétigt das im Jahre 2005 erhaltene Bild ebenfalls, es
wird jedoch von allen Politikern und Gerichten ausnahmslos ignoriert.

Im Manifest «Unser manipuliertes Rechtssystem»5, Kapitel 4 bis 7 (mit den dazugehérigen Grafiken) sind
weitere entsprechende Informationen zu finden. Ohne wirksame Kontrolle ist die «Gewaltenteilung zur
Abwehr von Willkiir und unbegrenzter Machtfiille» nur Schall und Rauch.

3.  Wie Herrschaft ausgetibt wird

Um die vorher genannten, stillen politischen Veranderungen in ihrer ganzen Tragweite zu verstehen,
muss man die Mechanismen der Herrschaft kennen. Als erstes geht es darum, anhand der Fihrungsta-
tigkeiten die Voraussetzungen fur den politischen Gesetzgebungsprozess zu analysieren. Diese Fuh-
rungstatigkeiten lernt beispielsweise jeder Offizier in der Schweizer Armee. Es sind Grundsatze der
Fuhrung, die Gberall anwendbar sind, auch in Wirtschaft und Politik.

Aus den Gesetzmassigkeiten der Filhrung gehen die unabdingbaren Voraussetzungen fur das Austiben
von Herrschaft hervor, deren Hauptelemente die Anordnung, die Kontrolle und die Sanktionen sind.
Fehlt nur eine dieser Hauptfiihrungstatigkeiten, so gibt es keine tatséachliche Herrschaft. Da das Parla-
ment als Vertreter des Volkes die Tatigkeit der Kontrolle Uber die Staatsverwaltung willentlich aufge-
geben hat, hat es damit nicht nur die eigene Herrschaft, sondern auch die Herrschaft des Volkes auf-
gegeben = verraten. Das griechische Wort ,Demokratie’ wird allgemein mit ,Volksherrschaft' tibersetzt.
Ist diese nicht mehr gegeben, so gibt es entsprechend auch keine Demokratie mehr. Trotzdem wird
Uberall behauptet, dass wir in einer Demokratie leben. Die falsche Vorstellung, die mit diesem Wort
verbunden wird, beruht auf Tduschung mittels einer typisch babylonischen6 Sprachverwirrung und
Definitionsdnderung, wie sie seit Jahrtausenden praktiziert wird.

Betrachtet man die Fiihrungstatigkeiten gesamthaft, so stellt man fest, dass das Parlament als oberste
Instanz der drei sozialen Machte (Legislative, Exekutive und Judikative) seine Fiihrung gar nicht wahr-
nimmt. Das Parlament I&sst sich vielmehr vorschreiben, was es zu tun hat.

Als angeblicher Vertreter des Volkes hat sich das Parlament mit dem oben erlauterten Herrschafts- und
Fuhrungsverzicht als dessen Verrater zu erkennen gegeben. Weil bei diesem Vorgehen auch die Regie-
rungen und die Gerichte mitmachten, wurde offenbar, dass auch diese beiden sozialen Machte Verréa-
ter und damit Feinde des Volkes sind. Ob die einzelnen Mitglieder aus Vorsatz oder aus Unkennt-
nis/Unfahigkeit handelten/handeln, sei dahingestellt. Jedenfalls bestand und besteht der politische
Wille, diese Praxis bis auf den heutigen Tag so umzusetzen.

Damit stellt sich die Frage, wer denn der eigentliche Herrscher ist, d.h. zu wessen Vorteil der Herr-
schaftsverzicht der ,Volksvertreter” erfolgte.

Diese Frage kénnen wir nur beantworten, wenn wir die weiteren Mechanismen der Herrschaft verste-
hen.

Einer davon sind die sechs Mittel der Steuerung.

Das starkste Steuerungsmittel (1) ist das unsichtbarste: Die weltanschauliche Indoktrination. Sie wirkt
am langsamsten und berihrt die tiefgriindigsten Bereiche des Lebens - sie ist nur schwer fassbar und
deshalb dusserst machtig, da sie auf die grundlegende Erkenntnis des Lebens abzielt. Unverfalscht ist
diese Erkenntnis in der Lage, fundamentale Irrtimer aufzulGsen, sie macht die natirliche Wahrheit

www.brunner-architekt.ch & Politik & Recht & Analysen d. Amtsberichte
www.brunner-architekt.ch & Drei Welten & Deutsch & Manifest «Unser manipuliertes Rechtssystem»

Im Folgenden wird der Begriff ,Babylon‘ und ,babylonisch* als Synonym fiir Fremdherrschaft Gber die Men-
schen eingesetzt. Siehe auch Fussnote 2.
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sichtbar und beseitigt Angste, die sonst die Menschen blockieren, sodass sie aller Unbill zum Trotz
unerschtterlich wie ein Fels in der Brandung stehen kdnnen. Es ist die Philosophie, recte philosophia.
Und wenn man die philosophia regelmassig praktiziert, wird man nebenbei noch gestinder. Wer das
Erreichen dieser Erkenntnis und Weisheit, die dem Menschen als Geburtsrecht zusteht, verfalscht und
untergrébt, erreicht eine Steuerung, die nur sehr schwer zu erkennen und zu durchbrechen ist.

Das zweitstarkste, auch auf sehr lange Sicht wirksame Mittel der Steuerung ist die Geschichtsfélschung.
(2). Aus genau diesem Grund durfen wir die wahre Geschichte in der Schule nicht lernen.

Das drittstarkste Mittel sind die Ideologien (3). Nur weil viele das stérkste Steuerungsmittel nicht er-
kennen und daher die natlirliche Wahrheit - die Weisheit - nicht mehr erfahren, ist es tGberhaupt még-
lich geworden, die Menschen mit Ideologien abzuspeisen. Damit kann man sie beliebig mit naturwidri-
gen und unethischen Vorgaben und Zwéngen manipulieren. In der Physik ist das ein heiss diskutiertes
Thema, weil eine alle Disziplinen umfassende Lehre fehlt. In der Natur funktioniert alles naht- und
Ubergangslos; in der Theorie der Physik jedoch nicht. Dieses Beispiel ist nur stellvertretend fiir alle an-
deren «Wissenschafts»-Bereiche.

Das viertstarkste, schon kurzfristig wirkende Mittel ist die Okonomie (4). Untergrabt man die materielle
Sicherheit und das 6konomische Wohlergehen, kann leicht Zwang (z.B. zur Verhaltensdnderung gegen
die eigenen Interessen) ausgetibt werden. Um dieses Mittel nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sozi-
al zu verstehen, muss man zuerst mindestens im Ansatz die drei gesellschaftszersetzenden Hauptprob-
lematiken des Geldes (Zins, Geld als Schuld und die Geldschdpfung) begreifen. Unser heutiges Geld-
system fiihrt automatisch dazu, dass das Vermégen von den Armen zu den Reichen verschoben wird,
wobei die Armen immer &mer und zahlreicher und die Reichen immer weniger und reicher werden.

Das relativ leicht erkennbare zweitschnellste Mittel zur Steuerung der Menschen ist die Gesundheit (5).
Die medizinische Schulwissenschaft weiss infolge der tiefverwurzelten ideologischen Indoktrination gar
nicht, wie der menschliche Korper funktioniert, denn diese Ausbildung vermittelt nur ein mechanisti-
sches, ideologisch verzerrtes Bild des Menschen. Praktisch alle schulmedizinischen Massnahmen sind
darauf ausgerichtet, den Menschen zu schaden. Wenn man noch etwas mit der Natur verbunden ist
und nicht an das behdrdliche Narrativ glaubt, das mit Liigen bzw. Ideologien operiert, welche von den
Medien munter verbreitet werden, konnte dies z.B. im Rahmen der Corona-Pandemie leicht erkannt
werden. Die Entfremdung vom Korper und dessen Geringschatzung, das Verleiten zu Suchtverhalten
und falsche Konzepte Uber das Menschsein lenken davon ab, dass Materie letztlich nur aus Geist be-
steht, und dieser Geist das Erkennen und ein sinnerfilltes, gesundes Leben ausmacht.

Das offen erkennbare, schnellste Mittel der Fremdsteuerung und Erreichung von Fremdherrschaft ist
die physische Gewalt (6). Sie wird durch staatliche Agenten, Polizei, Terrorgruppen, Armeen, Revolutio-
nen und weitere exzessive Gewaltanwendung ausgetibt und mit falscher Berichterstattung, Falschbe-
grundungen, ideologisch gesteuerter Opposition etc. umgesetzt.

Nun muss man sich fragen, wer im Nationalstaat diese Steuerungen vornimmt. Bei genauerer Betrach-
tung sind es weder die Legislative, noch die Exekutive und schon gar nicht die Judikative. Demzufolge
ist es eine Ubergeordnete Macht, die die Ideologien definiert. Es ist die ideologische Macht. Der ei-
gentliche Herrscher ist jener, welcher entscheidet und anordnet, wann, wo, welche Ideologie mit wel-
cher Intensitéat und mit welchem Ziel umzusetzen ist: Er ist die eigentlich Macht im Staat bzw. auf der
Erde.

Dieser im Hintergrund agierende, an Versklavung interessierte Steuerungskomplex des Herrschers gibt
den Regierungen Ideologien vor, die diese willféhrig in Gesetze verpacken und die von den Parlamen-
ten theatralisch abgenickt werden. Die Gerichte haben nur den Auftrag, die Ideologien als Steue-
rungsmittel zu schitzen, vgl. Aufsatz Herrschaft".”

4. Ideologie Mensch/Person

Ziel dieses tatsachlichen Herrschers war und ist es, die gesamte Menschheit in blinder und absoluter
Unterwerfung an eine Hierarchie zu binden, die sie vollstdndig von Fremdsteuerung abhangig macht.

www.brunner-architekt.ch & Drei Welten & Deutsch & Herrschaft

gl_kr_20220908_beschwerde.docx Seite 4 www.brunner-architekt.ch


https://dreiwelten.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/herrschaft.pdf

Um dieses Ziel zu erreichen, bediente sich dieser Steuerungskomplex eines gut versteckten Verwirr-
spiels mit «obrigkeitlichen Massnahmen», die den Menschen vorschreiben, was sie zu tun und lassen
haben, damit sie die in Gesetze gegossenen, gegen sie gerichteten Ideologien umsetzen.

Zu diesem Zweck werden die Menschen seit Jahrhunderten zu ,Personen‘ gemacht. Es handelt sich bei
der Begrifflichkeit ,Person' um einen Betrug, der mit der Geburtsanzeige seinen Lauf nimmt, indem das
Zivilstandsamt im Auftrag des Staates daraus den Geburtsschein erstellt. Dieser Vorgang fabriziert aus
dem geborenen Menschen einen Strohmann: die ,Person’. Diese Verwaltungshandlung ist ein Akt ohne
jede gesetzliche Rechtsgrundlage. Die Menschen macht man nun glauben, sie seien mit diesem Kon-
strukt ,Person‘ / dem Strohmann identisch. Die semantische Umdeutung von Wortbegriffen tragt das
Ubrige dazu bei (z.B. ,ich persdnlich* / ,meine Personlichkeit’, etc.). Vgl. auch Grundlageninformationen
SIPS® und Teilaufsatz Ideologie Person®.

Tatsachlich ist der Mensch von Geburt an frei. Mit der Ideologie ,Person‘ wird nun aber den Menschen
erklart, sie seien diese ,Person’. Es wird ihnen per Gesetz vorgeschrieben, was die ,Personen‘ zu tun und
lassen haben. Nach Gesetz kdnnen nur ,Personen’ bestraft werden, mussen nur ,Personen‘ Steuern be-
zahlen und mussen nur ,Personen’ die Corona-Massnahmen umsetzen, nicht jedoch Menschen.

Nach Art. 36 Bundesverfassung (BV, SR 100) mussten Einschrénkungen der Grundrechte der Menschen
gesetzlich geregelt werden. Doch das war nie ernst gemeinte Absicht, sondern nur eine weitere Tau-
schung. Mit einer gesetzlichen Definition zur Einschrankung der elementarsten Grundrechte wiirden
Diskussionen provoziert, welche die Herrschaft von Babylon Gber die Menschen in Frage stellen kénn-
ten. Aus diesem Grund wurde und wird diese Ideologie bewusst totgeschwiegen. Ja, die Bundesverfas-
sung wendet beide Begriffe irrefihrend als Synonym (gleichbedeutend) an.

Selbst das Zivilgesetzbuch (ZGB, SR 210) spricht sich im Personenrecht nicht explizit Gber die unter-
schiedliche Rechtsnatur aus. Art. 11 Rechtsfahigkeit, Abs. 2: Fir alle Menschen besteht demgemass in
den Schranken der Rechtsordnung die gleiche Fahigkeit, Rechte und Pflichten. Und Art. 16 Urteilsfahig-
keit: Urteilsféahig im Sinne dieses Gesetztes ist jede Person, ...

Eine ,Person’ kann gar nicht urteilsfahig sein, weil sie ein juristisches Konstrukt und nicht beseelt ist. In
geschichtlicher Hinsicht wurde das Wort ,Person‘ im 13. Jahrhundert aus dem lateinischen persona
entlehnt, das fur die Maske des Schauspielers, des Strohmannes, steht. Diese Definition bzw. Ideologie
,Person' wurde gezielt eingefuihrt, um die Menschen «rechtlich» zuerst zu unfreien Menschen, ,Perso-
nen‘ (Stronméannern) und danach zu Sklaven = Sachen, d.h. zu einer Handelsware zu machen. Die irrige
Verwendung des Begriffs ,Person’ als Synonym fir den Menschen wurde mit dem Mittel der Sprach-
verwirrung Uber die Jahrhunderte immer stérker forciert. Dahinter steckt wiederum Herrschaftswissen.
Siehe dazu den Aufsatz Herrschaft’.

Und wenn nun der Staat diesen fiktiven, ihm gehdrenden, weil von ihm produzierten Personen, die er
ohne Gesetzesgrundlage als sein Eigentum «verwendet», Forderungen in Form von Steuern, Abgaben,
Bussen etc. stellt, so ist das ein Insichgeschaft und damit ein weiterer Betrug. Man kann nicht an sein
Eigentum Rechnung stellen. Dieses Mittels bedienen sich die Behérden und Amter tagtaglich, womit
einmal mehr deutlich wird, dass sie nicht fur das Volk, sondern fur Babylon arbeiten.

Die Menschenrechte

Betrachten wir die fir die Schweiz erstmals giltige Konvention zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten (EMRK, SR 0.101), welche am 28. November 1974 vom Bilderberger und Mitglied des
Club of Rome, Bundesrat Kurt Furgler, einem Verbrecher, ratifiziert und in Kraft gesetzt wurde.

In der Praambel wird erwahnt, dass diese Erklarung Folgendes bezweckt;

die universelle und wirksame Anerkennung und Einhaltung der in ihr aufgefiihrten Rechte zu ge-
waéhrleisten;

die Mitglieder des Europarates enger zu verbinden;
die Wahrung und Fortentwicklung der Menschenrechte und Grundfreiheiten;

www.hot-sips.com & Links, weitere Unterlagen & Grundlageninfo
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sie soll die Grundlage von Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bilden;

sie soll durch eine demokratische politische Ordnung sowie durch ein gemeinsames Verstandnis
und eine gemeinsame Achtung gesichert werden.

Das sind hehre Worte. Doch wenn man allein schon die tatsichliche Bedeutung des Wortes Demokra-
tie/demokratisch verstanden hat, erkennt man diese Erklarung als blosse Heuchelei, als ein weiteres
Mittel, die Menschen fir dumm zu verkaufen. All diese Forderungen bilden Tauschungs-Teilziele, da-
mit Babylon das jahrtausendealte Endziel (die totale Versklavung der Menschen) erreichen kann.

Weiter heisst es in Art. 1 Verpflichtung zur Achtung der Menschenrechte: Die Hohen Vertragsparteien
sichern allen ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Personen die in Abschnitt | bestimmten Rechte und
Freiheiten zu. In der Menschenrechtskonvention (EMKR) ist also nicht von Menschen die Rede, sondern
von ,Personen’. Der Titel Menschenrechtskonvention dient nur als Tauschung, denn es ist beabsichtigt,
die Menschen als ,Personen’ unter der babylonischen Hoheitsgewalt zu halten, damit das babylonische
Ziel erreicht werden kann.

Aus diesem Grund werden nur rund zwei Prozent der Beschwerden vom Europdischen Gerichtshof fir
Menschenrechte (EGMR) gutgeheissen und diese werden selbstverstandlich nach ideologischen Krite-
rien entschieden. Selbst Beschwerden wegen Verletzung von Art. 6, Recht auf ein faires Verfahren, wer-
den abgewiesen, auch wenn diese die Willkiir und Parteilichkeit der Gerichte nachweislich beanstan-
den.*® Damit wird einmal mehr bestétigt, dass es die eigentliche Aufgabe der Gerichte ist, die entspre-
chenden Ideologien gegen die berechtigten Anspriiche der Menschen zu schitzen.

Die Schweiz ist seit dem 10. September 2002 Mitglied der Vereinten Nationen. Deshalb gilt auch fur
unser Land deren Allgemeine Erklarung der Menschenrechte (AEMR) vom 10. Dezember 1948

In der Préambel werden wiederum hehre Worte verwendet:
Die Anerkennung der angeborenen Wiirde und der gleichen und unverdusserlichen Rechte aller
Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen bilde die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und
Frieden in der Welt.
Die Nichtanerkennung und Verachtung der Menschenrechte hatten zu Akten der Barbarei gefuhrt.
Es sei notwendig, die Menschenrechte durch die Herrschaft des Rechtes zu schiitzen, damit der
Mensch nicht gezwungen werde, als letztes Mittel zum Aufstand gegen Tyrannei und Unterdri-
ckung zu greifen.

In der Praambel wird wohl von Menschenrechten geschwafelt, doch diese werden mit ... die Wirde und
den Wert der menschlichen Person ... bereits unterminiert.

So wird bereits aus der Praambel erkennbar, woher der Wind blast. Das erstaunt nicht, denn die Ver-
einten Nationen sind durch und durch babylonisch.

Die Aussage, die Menschenrechte seien durch die Herrschaft des Rechtes zu schiitzen, bedeutet im
Klartext, dass die Menschen als dem Joch von Babylon Unterworfene zu halten sind. Der Rechtsstaat
definiert, wie die herrschenden Eliten die Menschen als ,Personen‘ beanspruchen wollen, némlich als
ihr unwissend gehaltenes Eigentum, als Sache. Politik und Justiz sind dabei die willfahrigen Lakaien
und die Staatsverwaltung hat dies riicksichtslos durchzusetzen.

In Art. 1 heisst es: Alle Menschen sind frei und gleich an Wirde und Rechten geboren. Das ist der Auf-
hénger, mit dem die meisten Menschen zu einem Trugschluss Uber ihre wahren Rechte gebracht wer-
den. Indem die AEMR die Menschen auch zu ,Personen’ macht, nimmt diese Erklarung ebenfalls eine
typisch babylonische Verdrehung vor. Frei geboren ist korrekt, aber dann werden sie durch den Staat
mittels Geburtsschein zu unfreien ,Personen’ gemacht.

Art. 3: Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. Ja, er hat das Recht einer Per-
son, aber nicht eines Menschen.

Art. 6: Jeder hat das Recht, tberall als rechtsféahig anerkannt zu werden. Dieser Artikel wird vielfach auch
zitiert als: Jeder Mensch hat tberall Anspruch auf Anerkennung als Rechtsperson. In diesen Kommenta-

10 www.brunner-architekt.ch & Politik & Europaischer Gerichtshof fiir Menschenrechte

1 https://www.un.org/depts/german/menschenrechte/aemr.pdf
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ren*? wird Folgendes behauptet: Damit soll verhindert werden, dass einzelne Menschen nur als Objekte
behandelt werden, wie dies etwa die Romer mit den Sklaven hielten. Eine ,Person’ ist jedoch ein Status
zwischen einem Menschen und einem Sklaven. Er ist daher weder ein Mensch noch ein Sklave. Aus
wirtschaftlich-monetérer Sicht gesehen, sind die Menschen aber bereits seit langer Zeit Sklaven, die
Uber diese Tatsache nicht Bescheid wissen.

Und in Art. 7 heisst es: Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und... Ja, klar, die Menschen sind
gleich, aber nicht die ,Personen’. Die grosse Masse der Menschen ist jedoch durch den Staat - durch
Politik, Verwaltung und Justiz - auf den Status von ,Personen‘ gedriickt worden. Nur die obersten Ba-
bylonier beanspruchen fir sich ungehindert den Status eines Menschen.

5. BAR-Vermutungen

Die private Organisation Britisch Accredited Registry-Association, kurz BAR-Association oder BAR ge-
nannt, ist allgemein eine Vereinigung von Anwalten, Staatsanwalten und Richtern.

Die heutige International Bar Association (IBA) wurde 1947 gegriindet und ist massgeblich an der Erar-
beitung internationaler Rechtsreformen sowie der Gestaltung der Zukunft des juristischen Berufsstan-
des weltweit beteiligt und verfolgt entsprechend eine babylonische Agenda.13 Der Schweizerische An-
waltsverband vertritt in der Schweiz die Interessen der IBA.*

In geschichtlicher Hinsicht ist die BAR ein Element der britischen Krone. Da aber der englische Kdnig
Johann Ohneland (1167-1216) seine Krone im Jahre 1213 den Templern als Vertreter des Vatikans
vermacht hat und jahrlich noch 1000 Mark Sterling dafiir bezahlte, damit er sie noch tragen durfte,
gehort sie seither dem Vatikan, der zum zentralen babylonischen Herrschaftssystem gehort.

Die Gerichte sind die unterste Instanz von funf (und nicht drei!) Machten. Die Nationalstaaten wurden
von den eigentlichen Herrschern, der ersten Macht, errichtet. Sie haben wegen der Umwandlung in
Kapitalgesellschaften keine Bedeutung mehr. Wie bereits erklart, dienen die Gerichte dieser ersten
Macht, den eigentlichen Herrschern.

Die BAR-Organisation hat fir die verschiedenen Justizverfahren zwolf hinterhéltige Bedingungen auf-
gestellt, die besser unter den zwdlf BAR-Vermutungen bekannt sind. Diese BAR-Vermutungen werden
auch im Schweizerischen Rechtssystem angewendet, ohne dass die Betroffenen diese privaten «Re-
geln» kennen, weil sie nicht kommuniziert und auch an den babylonischen Universitaten nicht gelehrt
werden.

Diese Vermutungen beinhalten insbesondere:

«Wenn Rechtsvermutungen der privaten BAR-Gilde (British Accreditation Registry) prasentiert und nicht
zuriickgewiesen werden, werden diese zu Tatsachen und gelten damit als Wahrheit. (Oder als ,,Wahrheit
im Kommerz"“). Es gibt zwdlf (12) Schllsselvermutungen, die von den privaten BAR-Gilden beteuert wer-
den und die durch Nichtwiderlegung wahr werden, diese sind: Offentliche Aufzeichnung [Public Re-
cord], Offentliche Dienstleistung [Public Service], Offentlicher Eid [Public Oath], Immunitat [Immunity],
gerichtliche Vorladung [Summons], Bewachung [Custody], Gericht der Aufseher [Court of Guardians],
Gericht der Treuhander [Court of Trustees], Regierung als Exekutor/Begunstigte [Government as Execu-
tor/ Beneficiary], Executor De Son Tort, Unféhigkeit [Incompetence] und Schuld [Guilt].»

Auszugsweise werden hier vier dieser (den allermeisten Rechtssuchenden unbekannten) «Vermutun-
gen» zitiert. Diese sollen den nach Treu und Glauben handelnden Menschen bei fehlendem Wider-
spruch zu dessen volliger Entrechtung vor Gericht fuhren:™

2. Die Vermutung der Offentlichen Dienstleistung bedeutet, dass alle Mitglieder der Privaten BAR-Gilde,
die allesamt einen feierlichen, geheimen und absoluten Eid auf ihre Gilde geschworen haben, als 6ffentli-

12 https.//www.humanrights.ch/de/ipf/grundlagen/rechtsquellen-instrumente/aemr/

13 www.ibanet.org

14 https://www.sav-fsa.ch/interessenvertretung

13 www.menschvsperson.ch & Staatsgewalt & Das Romische Recht und die 12 BAR-Vermutungen

www.menschvsperson.ch/post/das-r%C3%B6mische-gericht-und-die-12-bar-vermutungen
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che Agenten der Regierung oder als ..public officials“ handeln, indem sie zusatzliche Eide auf das Offentli-
che Office schworen, was ganz ungeniert und vorséatzlich ihren privaten ,hdherrangigen® Eiden ihrer ei-
genen Gilde gegentber widerspricht. Bevor man nicht mittels Anfechtung und Zurtickweisung offen
widerspricht, besteht der Anspruch, dass diese Mitglieder der Privaten Bar-Gilde legitimierte 6ffentli-
che Bedienstete sind und deshalb als Treuhander unter 6ffentlichem Eid stehen;

5. Die Vermutung der gerichtlichen Vorladung bedeutet, dass eine Vorladung gewohnheitsmaéssig
unwiderlegt bleibt und dass von demjenigen, der vor Gericht erscheint, vermutet wird, dass er seiner
Eigenschaft [position] als Beklagter, Schoffe oder Zeuge sowie der Jurisdiktion des Gerichts zuge-
stimmt hat. Das Erscheinen vor Gericht erfolgt gewdhnlich auf eine gerichtliche Vorladung hin. Ohne
Zurickweisung und Rickgabe der gerichtlichen Vorladung mittels einer Kopie der Zurickweisung, die im
vorhinein und vor dem Erscheinen protokolliert wurde, gilt die Jurisdiktion und die Position als Angeklag-
ter und die Existenz der ,.Schuld” steht fest;

7. Die Vermutung des Gerichts der Aufseher bedeutet, dass Du als ein ,Anséssiger* [resident] eines Be-
zirks einer Kommunalregierung registriert bist und in Deinem ,Reisepass” der Buchstabe ,P“ steht, mit
dem Du ein Armer [Pauper] und deshalb unter der Aufsicht der Regierungskréfte als einem ,,Gericht der
Aufseher* [Court of Guardians] und ihrer Agenten stehst. Wenn diese Vermutung nicht offen zuriickge-
wiesen wird, indem man zeigt, dass man generell ein Aufseher und Exekutor der Angelegenheit (Trust)
vor dem Gericht ist, verbleibt die Vermutung und Du bist ein Pauper aufgrund Verzichts [by default]:
ebenso bist du schwachsinnig und musst deshalb den Vorschriften des Amtsvorstehers der Aufseher
[clerk of guardians] (Justiziar des Amtsgerichts) gehorchen;

11. Die Vermutung der Inkompetenz ist die Vermutung, dass Du zumindest unkundig in Rechtsdingen
bist und deshalb inkompetent, Dich zu prasentieren und sachgemal zu argumentieren. Deshalb hat der
Richter/ Friedensrichter das Recht, Dich festzusetzen, zu inhaftieren, Dich mit einem Bufgeld zu belegen
oder Dich in eine psychiatrische Untersuchung zu zwingen. Bevor diese Vermutung nicht offen bestritten
wird mit der Tatsache, dass Du Dein Standing als Exekutor und Beglnstigter kennst und aktiv jegliche
gegenteilige Vermutung bestreitest und zurickweist, dann steht hinsichtlich des Pladoyers fest, dass Du
inkompetent bist und der Richter oder Friedensrichter alles machen durfen, um Dich geftigig zu hal-
teny»;

Somit werden die Rechtsuchenden auch von den Justizbehérden und Anwaélten elementar betrogen,
weil die Gerichte auf diese Weise wiederum den eigentlichen, versteckten Herrschern die Macht si-
chern.

Alle diese BAR-Vermutungen werden hiermit abgemahnt.

6. Behdrden und Amter als Firmen

Zur grundlegenden Thematik Behorden und Amter als Firmen wird auf die integrierenden Texte Grund-
lageninfo SIPS®, Ideologie Behorden als Firmen™® sowie auf die Privatisierung der Behérden'’ verwiesen.

Ubersicht

Die legale Privatisierung von SBB und PTT erfolgte mit einem entsprechenden Gesetz, das dem fakulta-
tiven Referendum unterlag, welches nicht ergriffen wurde. Die Diskussion war jedenfalls 6ffentlich. Die
Umwandlung von Bund, Kanton und Gemeinden mit ihrer jeweiligen Verwaltung erfolgte seither je-
doch nie durch Beschluss von Parlamenten und Volk, weshalb alle diese einstigen o6ffentlich-
rechtlichen Institutionen nun illegale Kapitalgesellschaften sind, die nicht nur hoheitlich, sondern auch
handelsrechtlich keine Legitimation haben.

Bezuglich der Eintragungspflicht ins Handelsregister heisst es in Art. 52 Abs. 2 Zivilgesetzbuch (ZGB, SR
210) seit der ersten Ausgabe im Jahre 1911: Keiner Eintragung bedrfen die 6ffentlich-rechtlichen Kor-
perschaften und Anstalten sowie die Vereine, die nicht wirtschaftliche Zwecke verfolgen.

16 www.brunner-architekt.ch & Drei Welten & Deutsch & Ideologie Behdrden als Firmen

1 www.brunner-architekt.ch & Drei Welten & Deutsch & Privatisierung der Behérden
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Welche Organisationen das Handelsregister aufzunehmen hat, regelte schon die Handelsregisterver-
ordnung (HRegV; SR 221.411) vom 7. Juni 1937 mit Stand vom 15. November 1989, in Kraft seit dem 1.
Januar 1990%. In Artikel 10 Inhalt des Registers, Bst. k sind erstmals die «selbstandigen Gewerbe des
offentlichen Rechts» erwdhnt, und in der Fassung des Fusionsgesetzes vom 1. Juni 2004 heisst es neu
nur noch «Institute des 6ffentlichen Rechts» (Art. 2 Bst. d FusG).

In Art. 53 der Handelsregisterverordnung, Die Arten der eintragspflichtigen Gewerbe, heisst es unter
Buchstabe C: Zu den andern, nach kaufmannischer Art gefiihrten Gewerben gehoren diejenigen, die nicht
Handels- oder Fabrikationsgewerbe sind, jedoch nach Art und Umfang des Unternehmens einen kauf-
mannischen Betrieb und eine geordnete Buchfiihrung erfordern. Darunter fallen selbstverstandlich auch
alle 6ffentlich-rechtlichen Institutionen, zumal sie ja auch eine geordnete Buchhaltung zu fiihren haben,
welche formell von den jeweiligen parlamentarischen Kommissionen ‘kontrolliert’ werden sollten.

In Art. 69 mit dem Titel Gewerbebetrieb als Voraussetzung der Eintragung heisst es: Es kénnen nur
Zweigniederlassungen von Gewerben in das Handelsregister eingetragen werden. Wenn nun eine
Zweigniederlassung als Gewerbe eingetragen ist, so folgt daraus, dass auch die Muttergesellschaft ein
Gewerbe austibt und daher eintragungspflichtig ist.

In der neu revidierten Handelsregisterverordnung vom 17. Oktober 2007, in Kraft seit dem 1. Januar
2008, heisst es seither in Art. 107, Inhalt des Eintrags: Bei Instituten des 6ffentlichen Rechts missen ins
Handelsregister eingetragen werden: Dann folgen alle Elemente, die anzugeben sind. Das heisst, die
Institute des 6ffentlichen Rechts sind handelsregisterpflichtig.

Das Bundesgesetz Uber Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermdgenstbertragung (Fusionsgesetz,
FusG; SR 221.301) wurde am 3. Oktober 2003 vom Parlament verabschiedet. Darin heisst es in Art. 1:

1 Dieses Gesetz regelt die Anpassung der rechtlichen Strukturen von Kapitalgesellschaften, Kollektiv-
und Kommanditgesellschaften, Genossenschaften, Vereinen, Stiftungen und Einzelunternehmen im
Zusammenhang mit Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermdgensubertragung.

2 Es gewdhrleistet dabei die Rechtssicherheit und Transparenz und schiitzt Glaubigerinnen und
Glaubiger, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Personen mit Minderheitsbeteiligungen.

3 Ferner legt es die privatrechtlichen Voraussetzungen fest, unter welchen Institute des o6ffentlichen
Rechts mit privatrechtlichen Rechtstragern fusionieren, sich in privatrechtliche Rechtstrager umwan-
deln oder sich an Vermdgensibertragungen beteiligen kénnen.

Und in Art. 2 Bst. d Begriffe des Fusionsgesetzes heisst es:

Institute des offentlichen Rechts: im Handelsregister eingetragene, organisatorisch verselbstandigte
Einrichtungen des 6ffentlichen Rechts des Bundes, der Kantone und der Gemeinden, unabhangig da-
von, ob sie als juristische Person ausgestaltet sind oder nicht;

Das Fusionsgesetz ist neueren Datums als Art. 52 Abs. 2 ZGB. Im Fusionsgesetz, das mehrfach revidiert
wurde, wurde die Pflicht der Eintragung von 6ffentlich-rechtlichen Kdrperschaften in den verschiede-
nen Revisionen immer wieder bestétigt und die Handelsregisterverordnung kannte diese Pflicht schon
vorher. Aus diesem Vorgehen kann die politische Absicht erkannt werden, weshalb heute Art. 52 Abs. 2
ZGB obsolet ist und nur noch zur Tauschung des Volkes dient, damit der Prozess der Staatsprivatisie-
rung ohne Wissen und gegen den Willen des Volkes durchgesetzt werden kann. Mit Verweis auf Art.
52 Abs. 2 ZGB verweigern die Handelsregisteramter die Ausziige zu diesen Firmen. Damit wird mani-
fest, dass die drei Mé&chte im Nationalstaat (Legislative, Exekutive und Judikative) nachweislich mitein-
ander agieren, um das Volk tber diese Vorgange im Dunkeln zu lassen. Vgl. Aufsatz Herrschaft'’

Mit der Umwandlung der 6ffentlich-rechtlichen Institutionen in private Kapitalgesellschaften, und da-
mit verbunden mit einem verdeckten Handelsregistereintrag, verfolgen all diese neuen Firmen nur
noch wirtschaftliche Zwecke. Es ist, wie im Fusionsgesetz definiert, beabsichtigt, die Institute des 6f-
fentlichen Rechts mit privatrechtlichen Rechtstradgern zu fusionieren. Diese Absicht wurde jedoch noch
nie in der Offentlichkeit diskutiert. Die Politik hillt sich deshalb vorsatzlich, zusammen mit den Medien,

18 Fassung vom 01.02.2004, https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/53/577_573_593/de
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in Schweigen, um den Betrug am Volk zu vollziehen. Dabei schiitzen die Staatsverwaltung und insbe-
sondere die Gerichte die dabei eingesetzten Ideologien.

Die Umwandlung der ehemals offentlich-rechtlichen Institutionen in Kapitalgesellschaften erfolgte
ohne die Zustimmung des Volkes und ist daher illegal. Die verbindlichen rechtlichen Voraussetzungen
fur die Staatsprivatisierung wurden missachtet: Der Volksentscheid und die Publikation. Im verheim-
lichten Umwandlungsprozess wurde diesen Gesellschaften vom Volk keine Legitimation tbertragen,
hoheitliche Funktionen auszuiiben. Deshalb sind all ihre behaupteten Amtshandlungen Amtsanmas-
sungen gemass Art. 287 Strafgesetzbuch (StGB, SR 311.0).

Aus handelsrechtlicher Sicht ist zwar davon auszugehen, dass alle Daten im Handelsregister verdeckt
erfasst wurden. Doch es bleibt ein grundlegender Mangel bestehen: Diese neuen Firmen wurden nie
im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert, weshalb es diese Firmen formell gar nicht gibt. Des-
halb sind sie aus handelsrechtlicher Sicht nicht befugt, Handel zu betreiben. Auch deren Handlungsbe-
rechtigte wurden nie im Handelsamtsblatt publiziert. Das bedeutet, dass nicht nur diese Handlungsbe-
rechtigten, sondern auch alle Angestellten dieser illegal gegriindeten Firmen, die sich nach wie vor
tauschend ,6ffentlich-rechtliche Institutionen® nennen, fir alles Tun und Lassen privat und deshalb mit
ihrem eigenen Vermégen haften.

Die Missachtung der Rechtsgrundlagen fir die Umwandlung in Firmen fiihrte dazu, dass sich diese
Firmen als angebliche Behdrden bzw. deren Angestellte nicht mehr auf das 6ffentliche Recht berufen
kénnen und Uber gar keine hoheitliche Legitimation verfiigen. Deshalb stehen ihre Funktionére auf der
gleichen rechtlichen Stufe wie alle anderen Menschen. Es gilt nur noch das Handelsrecht, die Berechti-
gung zur Gewahrleistung und Umsetzung des 6ffentlichen Rechts haben sich die Umwandler selbst
genommen.

Weiteres siehe in Grundlageninfo SIPS?, in Ideologie Person® und in Privatisierung der Behorden®’.

Die Veranderung der Gesetzgebung ...

Der immer starker werdende Privatisierungs-, Zentralisierungs- und Konzentrationsprozess wird von
verschiedener Seite kritisiert. Das haben auch andere festgestellt, allerdings in einem engeren Gebiet.

So schreibt etwa die ,Schweizerische Kirchenzeitung' im Aufsatz ,Subsidiaritat und Foderalismus:*®

... In den letzten Jahren ist allerdings ein Prozess der schleichenden Zentralisierung auch in
der Schweiz wie in anderen Staaten feststellbar, obschon die gegenwartig geltende Bundes-
verfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft den Grundsatz der Subsidiaritat seit 2005
explizit garantiert. Neue Ausgaben- und Einnahmenverbiinde sind seither geschaffen, weite-
re Politikbereiche vereinheitlicht worden. ...*°

Als Professor fiir Politische Okonomie und ehemaliges Mitglied der Geschaftsleitung von Economiesu-
isse, einer babylonischen Lobby-Organisation, muss Christoph A. Schaltegger wissen, wovon er spricht,
weil er Insiderwissen haben muss.

Und der Volkswirt und Babylonier Charles B. Blankart, der als Mitglied der babylonischen Organisatio-
nen Mont Pélerin Society und der Friedrich A. von Hayek-Gesellschaft ebenfalls vertieftes Insiderwissen
haben muss, wird wie folgt zitiert:

... Man kénnte zugespitzt sagen, dass die Gliedstaaten sich zu einem Steuerkartell zusam-
menschliessen und die Zentralisierung ein Mittel zur Stabilisierung des an sich instabilen
Kartells ist. Als Entgelt fiir die Uberwachung der kolludierenden Gliedstaaten wird der Zent-
ralstaat anteilsmassig am Kartellgewinn beteiligt. ...**

19 https:.//www.kirchenzeitung.ch/article/subsidiaritaet-und-foederalismus-9700

20 Dazu ausfihrlich: Christoph A. Schaltegger / Marc M. Winistorfer: Zur Begrenzung der schleichenden Zent-

ralisierung im Schweizerischen Bundesstaat, in: ORDO - Jahrbuch fur die Ordnung von Wirtschaft und Ge-
sellschaft 65 (2014), 183-229.

Zur Kartellthese siehe Charles B. Blankart: Die schleichende Zentralisierung der Staatstatigkeit: Eine Fallstu-
die, in: Zeitschrift fur Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Vierteljahresschrift der Gesellschaft fir Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften — Verein fiir Socialpolitik 119 (1999), 331-350.

21
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Das «instabile Kartell» ist nattrlich nur eine Tarnung, um die Prozesse der Vereinheitlichung zu ver-
schleiern, und zudem werden die Probleme nur ansatzweise beschrieben, damit die dahinter versteck-
ten Ziele nicht erkannt werden kénnen.

Dieser rasant voranschreitende Konzentrationsprozess wird im Steuerrecht durch die Intra-European
Organisation of Tax Administrations (IOTA) (innereuropaische Organisation der Steuerverwaltungen)
gesteuert. Die I0TA entstand im Rahmen des europdischen Einigungsprozesses. Sie wurde 1996 ge-
grundet und hat 44 Steuerverwaltungen als Mitglieder. Die Eidgendssische Steuerverwaltung (ESTV) ist
seit 2006 Mitglied der IOTA?

Das internationale Steuerrecht verdeutlicht die Zielvorgabe einer liickenlosen Uberwachung und tiber
den Staaten stehenden Kontrolle. Mit dem automatischen Informationsaustausch (AIA) Ubermittelt die
ESTV den auslandischen Steuerbehdrden Informationen zu Kapitaleinkommensarten und Saldi von
Kundenkonti von Personen, die im Ausland steuerlich ansassig sind. Oder beim Country-by-Country-
Reporting (CbCR) tauscht die ESTV mit auslandischen Steuerbehdrden landerbezogener Berichte mul-
tinationaler Unternehmen aus. Sie beinhalten Umsétze, Steuern und Kennzahlen sowie Angaben zu
samtlichen Rechtstragern.

Schlussendlich wird die sogenannte «Amts- und Rechtshilfe» ausgetibt, indem Informationen zwischen
internationalen Steuerbehdrden gemass Doppelbesteuerungsabkommen (DBA), den Spontanen In-
formationsaustausch SIA und die Steueramtshilfe gemass Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
ausgetauscht werden.?®> Man beachte, dass all dies vollig illegal geschieht, weil die Steuerverwaltung
als Kapitalgesellschaft tiber gar keine hoheitliche Legitimation verfiigt.

... am Beispiel der Mehrwertsteuer

Gestutzt auf den «Vollmachten-Beschluss» vom 30. August 1939 beschloss der Bundesrat am 9. De-
zember 1940, eine Wehrsteuer zu erheben. Diese Wehrsteuer wurde 1982 in «direkte Bundessteuer»
unbenannt.

Die heutige Mehrwertsteuer (MWST) ist der Nachfolger der einstigen Warenumsatzsteuer (WUST).
Letztere wurde als fiskalische Reaktion auf den Zweiten Weltkrieg durch den Bundesratsbeschluss vom
29. Juli 1941 Uber die Warenumsatzsteuer eingefiihrt und Ende 1995 von der Mehrwertsteuer abgelost.
Dafir wurde das Bundesgesetz vom 2. September 1999 Uber die Mehrwertsteuer (Mehr-
wertsteuergesetz, MWSTG, SR 641.20) erlassen, welches am 12. Juni 2009 durch ein neues Mehr-
wertsteuergesetz ersetzt wurde. Rein fiskalisch ist der Zweite Weltkrieg somit nach wie vor nicht been-
det, sondern nur sprachlich umgedeutet.

Steuern zu erheben ist eine Erfindung von Babylon. Diese wurde bereits im 3. Jahrtausend vor unserer
Zeit bei den Sumerern angewandt.24 Die Eidgendssische Steuerverwaltung setzt also lediglich die Vor-
gaben von Babylon um.

Im ersten Mehrwertsteuergesetz aus dem Jahre 1999 wurde das Gemeinwesen erstmals genauer defi-
niert. So waren beispielsweise Lieferungen von Wasser, Gas, Elektrizitat, thermischer Energie und &hnli-
chen Gegenstéanden und Tatigkeiten von Amtsnotaren, Vermessungsbuiros besteuerbar.

Erst mit dem Mehrwertsteuergesetz von 2009 wird in Art. 3 Begriffe, Bst. g das Gemeinwesen grund-
satzlich neu umschrieben und geregelt. Als hoheitliche Tatigkeit wird jede Leistung bezeichnet, die
nicht unternehmerischer Natur ist, namentlich nicht marktfahig ist und nicht im Wettbewerb mit Téatig-
keiten privater Anbieter steht, selbst wenn fiir die Tatigkeit Geblihren, Beitrdge oder sonstige Abgaben
erhoben werden.

Zum Gemeinwesen heisst es im Mehrwertsteuergesetz aus dem Jahre 2009 in Art. 12, dass die auto-
nomen Dienststellen von Bund, Kantonen und Gemeinden und die tbrigen Einrichtungen des 6ffentli-
chen Rechts Steuersubjekte seien. Steuerpflichtig sind sie erst, wenn mehr als 100°000 Franken Umsatz
pro Jahr aus steuerbaren Leistungen an Nichtgemeinwesen stammen.

22 https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/internationales-steuerrecht/iota.html

2 https://www.estv.admin.ch/estv/de/home.html

24 http://www.estv2.admin.ch/jubi/begriffsgeschichte-d.htm
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In der Mehrwertsteuerverordnung (MWSTV, SR 641.201) wird sodann definiert, welche Tatigkeiten als
unternehmerisch und damit als steuerbar gelten. Neu fallen u.a. auch die Rauchgaskontrollen unter die
Steuerpflicht.

Weiter gibt es umfangreiche MWST-Branchen-Infos?® fiir 26 Branchen. Allein die Infos fiir die Gemein-
wesen umfassen 160 PDF-Seiten. Darin wird zwischen unternehmerischer und hoheitlicher Tatigkeit
unterschieden. Bei der unternehmerischen Tatigkeit wird wiederum zwischen steuerbaren und steuer-
befreiten Leistungen einerseits und Leistungen, die von der Steuer ausgenommen sind andererseits,
unterschieden. Im Grundsatz ist ein Gemeinwesen hoheitlich, wenn es nicht unternehmerischer Natur,
namentlich nicht marktféhig ist und nicht im Wettbewerb mit Tatigkeiten privater Anbieter steht.

Noch komplizierter wird es, wenn Gemeinden gewisse Bereiche zusammenlegen. Dann gelten diese
Bereiche nicht mehr als Organisationseinheit im Sinne von Art. 21. Abs. 5 MWSTG. Fiir diese Bereiche
gilt neu die Mehrwertsteuerpflicht.

Gesamthaft bekommt man den Eindruck, dass das MWSTG bereits ans Fusionsgesetz angepasst wurde,
indem es immer unerheblicher wird, ob nun ein Gemeinwesen mit einem privaten Rechtstrager fusio-
niert ist oder nicht. Es geht aber auch darum, die Mehrwertsteuer irgendwann auf alles auszudehnen,
wenn alle Gemeinwesen in privater Hand sind.

Die einzelnen «Behérden und Amter»

La Confédération Suisse (Schweizerische Eidgenossenschaft) wurde im Jahre 2014 in die héchste Mut-
tergesellschaft (Ultimate Parent) mit total 999 Subsidiaries (Tochterfirmen) und Branches (Zweignieder-
lassungen) umgewandelt und hat ihren Sitz irgendwo in Belgien. Siehe unter www.dnb.com.”®

Gleichzeitig gibt es in der Schweiz eine Firma namens Schweizerische Eidgenossenschaft, die tber
Tochtergesellschaften und Niederlassungen im Ausland verfiigt. Siehe unter www.monetas.ch.

Die Eidgendssische Bundesverwaltung wurde am 12. Juli 2006 in eine Tochter- und zugleich in eine
Muttergesellschaft umgewandelt. Sie verfiigt Uber Tochtergesellschaften im Ausland. Sie hat einen
Verwaltungsrat, der mit dem Bundesrat identisch ist. Verwaltungsrate gibt es nur in Aktiengesellschaf-
ten. Siehe unter www.monetas.ch und www.dnb.com.

Die Bundeskanzlei wurde bereits am 30. August 2002 in eine Tochter- und zugleich in eine Mutterge-
sellschaft umgewandelt. Auch sie ist eine Kapitalgesellschaft. Siehe unter www.monetas.ch und
www.dnb.com.

Daraus geht schlussig hervor, dass der ganze Bundesrat nur noch pro forma eine Behoérde ist, um das
bestehende Bild der Ideologie «Demokratie» in den Kdpfen der unwissenden, vorséatzlich in die Irre
gefuhrten Menschen in Erinnerung zu halten. Tatséchlich ist er ,handlungsberechtigtes Organ* einer
hoheitlich und handelsrechtlich nicht legitimierten sowie illegal gegriindeten Firma, die sich anmasst,
hoheitliche Handlungen zu erlassen, anzuwenden und durchzusetzen. Dazu stehen ihm die gesamte
Staatsverwaltung sowie auch die Kantone und Gemeinden als untergeordnete und damit befehlsneh-
mende Tochterfirmen zur Verfiigung. Aber der Bundesrat kann spéatestens seit diesem Datum keine
legitimen, hoheitlichen Handlungen mehr vollziehen.

Diese Umwandlung der gesamten Nation in eine Holdingfirma wurde in strategischer Weitsicht ge-
plant. Hierzu hat der Bundesrat die Planung von Babylon gemaéss vorgegebenem Auftrag umgesetzt,
bzw. umsetzen mussen, denn er ist, wie das Parlament, bloss ein biederer und korrupter Lakai dieser
Herrscher im Hintergrund.

Weiter gilt es noch zu klaren, ob die Bundesversammlung mit der UID-Nummer CHE-420.485.329
ebenfalls bereits eine private Kapitalgesellschaft ist. Da die Bundesversammlung ebenfalls ein Teil von
La Confédération Suisse ist, die im Jahre 2014 «incorporated» wurde, ist sie spatestens seit diesem

% Suchen unter Praxispublikationen und www.gate.estv.admin.ch oder direkt unter

https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-
webpublikationen/public/pages/sectorinfos/tableOfContent.xhtml?publicationld=1004706&lang=de

2 Seit Anfangs Juli 2022 sind die Daten nur noch via Bezahlschranke sichtbar und seit Ende August 2022 nur

noch bedingt Giber VPN (Virtual Private Network) erreicht werden.
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Zeitpunkt im Minimum eine angegliederte Organisationseinheit von La Confédération Suisse. Deshalb
kénnen ihre Beschliisse allerspatestens seit diesem Datum keine rechtliche Wirkung entfalten. Weil der
Bundesrat alle Gesetze in Kraft setzt und die Bundeskanzlei diese Geschéfte vorbereitet und umsetzt,
sind seit dem Jahre 2002 samtliche Inkraftsetzungen ohne Kraft bzw. Legitimitat.

Der Zircher Kantonsrat mit dem Namen «Kantonsrat wahrend des Ratssitzungen» macht es vor, wes-
halb er als Parent bzw. als Subsidiary beschrieben wird. Weitere Angaben fehlen, aber diese geniigen,
ihn als eine Kapitalgesellschaft zu entlarven. Und so wird es auch bei den Ubrigen Parlamenten der Fall
sein. Siehe unter www.monetas.ch und www.dnb.com.

Ubrigens hat der Kantonsrat seine Parlamentsdienste bereits im Jahre 1996 verselbstandigt.?” Wurde
sie bereits damals in eine Kapitalgesellschaft Gberfthrt?

Wirtschaftsdaten und deren Quellen

Die verschiedenen Wirtschaftsdaten stammen von den beiden privaten Datenbanken monetas.ch und
dnb.com. Man muss die jeweiligen Eintrage der beiden Datenbanken zusammenfassen, um eine besse-
re Ubersicht zu erhalten.?® Gemass dnb.com gibt es in der Schweiz mehr als 7000 sogenannter «be-
hordlicher» Firmen.

Aus diesen Recherchen kristallisieren sich zwei Sachverhalte heraus: Erstens muss festgehalten werden,
dass es sich mehrheitlich um Aktiengesellschaften handeln muss, weil die Hinweise auf Verwaltungsra-
te, Mutter- und Tochtergesellschaften sowie Zweigniederlassungen zahlreich sind. So kann am Beispiel
des Kantons Glarus festgestellt werden, dass alle drei Gemeinden Uber einen Verwaltungsrat verfiigen.
Im Kanton Wallis ist es bei der dirftigen Datenlage sogar moglich nachzuwiesen, dass die Halfte der
Gemeinden uber einen Verwaltungsrat verfigen. Sie sind also Aktiengesellschaften. Das ist nur eine
logische Folge der aufgezeigten Gesetzgebung, weil mit diesen Kapitalgesellschaften Fusionen, Spal-
tungen etc. sehr einfach umzusetzen sind, die in der Offentlichkeit nicht publik werden. Zweitens er-
schliesst sich aus den verschiedenen Bezeichnungen dieser «Behérden und Amter» als Mutter- (Parent)
und Tochtergesellschaften (Subsidiary), dass die ganze Schweiz holdingartig strukturiert ist. Das wie-
derum ergibt sich bereits aus der Subsidiaritat der ehemaligen 6ffentlich-rechtlichen Institutionen von
Bund, Kantonen und Gemeinden.

Die Dun & Bradstreet Schweiz AG bestatigt in ihrem Schreiben vom 30. November 2021%, dass ihre
Daten aus Offentlichen Quellen (SHAB, schweizerisches Handelsamtsblatt) sowie von Inkassounter-
nehmen/Geschéftspartnern, oder Firmeninterviews stammen. Zu den Geschaftspartnern gehoéren
selbstverstandlicher Weise auch die Handelsregister. Das durfte schriftlich — mit Rucksicht auf diese
«Geschéftspartner» — nicht so erwdhnt werden. Bei der mundlichen Anfrage vom 16. November 2021
hiess es noch schlicht und einfach, die Daten stammen von den Handelsregistern, vom Zefix sowie
vom Bundesamt fur Statistik.

Die genannten Organisationen sind damit nichts anderes als Geschéftspartner von Dun & Bradstreet
Schweiz AG und damit Unternehmen im Sinne des Fusionsgesetzes.

Wo es Rauch hat, gibt es Feuer und es ist bis zum Beweis des Gegenteils davon auszugehen, dass die
Akten bis auf eine Ausnahme vollstéandig sind. Die unvollstandige Akte ist jene des Volksentscheids.

Solange niemand direkt aussagen will, muss deshalb zuerst das Handelsregisteramt untersucht werden.
Dabei ist zu beriicksichtigen, dass die meisten Mitarbeiter keinen Zugang zu diesen Daten haben. Dies
wird Uber die Software gesteuert. Diese Software wurde durch die DV Bern AG entwickelt und die glei-
che Firma hatet fur die meisten Handelsregisteramter auch die Daten auf ihren eigenen Servern. Sie
liegen daher nicht beim Handelsregisteramt oder gar beim Kanton, sondern bei privaten Dritten. In-

2 https://zuonline.sich-erinnern.ch/Traueranzeige/Bruno-Rickenbacher

2 www.brunner-architekt.ch & Politik & Diverse Korrespondenzen ab 2020 & Allgemein & Liste von Behor-

den und Amter mit Handelsregistereintrag

29 www.brunner-architekt.ch & Drei Welten & Deutsch & Ideologien & Stellungnahme der Dun&Bradstreet

Schweiz AG, vom 30. November 2021

gl_kr_20220908_beschwerde.docx Seite 13 www.brunner-architekt.ch


https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/behoerden_mit_hr_nummern.pdf
https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/dnb_antwort_20211130.pdf

wieweit die DV Bern AG darin verwickelt ist, wird sich weisen. Jedenfalls ist davon auszugehen, dass sie
bzw. einzelne Funktionare dieser Firma hier eine wichtige Rolle spielen.

Die zeitliche Entwicklung

Mit der Inkraftsetzung des ZGB im Jahre 1911 konnten auch die offentlich-rechtlichen Kérperschaften
und Anstalten, die wirtschaftliche Zwecke verfolgten, ins Handelsregister eingetragen werden.

Die erste bisher bekannte «dffentlich-rechtliche Institution», war die Eidgendssische Steuerverwaltung
ESTV in Bern, welche schon im Jahre 1915 als Kapitalgesellschaft ins Handelsregister eingetragen wur-
de. Siehe unter www.monetas.ch und www.dnb.com.

Die Umwandlung der Eidgendssischen Steuerverwaltung in eine Kapitalgesellschaft im Jahre 1915 fallt
genau auf die neue Verteilung der Steuerquellen.30 In dieser Publikation wird auch eindricklich darge-
stellt, ab wann die verschiedenen Steuern erhoben wurden. Sie wurden immer vielféltiger und immer
hoher. Die Eidgendssische Steuerverwaltung verfolgt somit seit mehr als einem Jahrhundert nur wirt-
schaftliche Zwecke (Art. 52 Abs. 2 ZGB). Die Steuern sind die Einnahmequelle eines Staates. Und wenn
diese Einnahmequelle nur wirtschaftliche Zwecke verfolgt, so heisst das folglich, dass ein solcher Staat
nur ein Wirtschaftsunternehmen ist und keine gesellschaftlichen Funktionen erfillen will.

Alles wird monetarisiert, sogar das Leben. Es gilt deshalb, das Wesen des Geldes zu verstehen, um
auch die Zusammenhénge und Interaktionen erkennen zu kénnen.

Gemass dem babylonischen Zeitplan wurde das Zeitfenster gedffnet, um die einstigen 6ffentlich--
rechtlichen Institutionen in Kapitalgesellschaften umzuwandeln. Damit die Verdnderung nicht so offen-
sichtlich wurde, mussten zuerst die rechtlichen Grundlagen sukzessive angepasst werden. Wie schon
oben ausgefiihrt, wurde die Handelsregisterverordnung auf den 1. Januar 1990 angepasst. In Art. 10
wurden neu die selbstdndigen Gewerbe des 6ffentlichen Rechts definiert und in der Fassung vom 1.
Juni 2004 heissen sie nur noch Institute des 6ffentlichen Rechts, wobei eine Bemerkung auf Art. 2 Bst. d
des Fusionsgesetzes verweist.

Ein erneuter Blick auf die Begriffe des Fusionsgesetzes in Art. 2 Bst. d ist hier angezeigt:

Institute des Offentlichen Rechts: im Handelsregister eingetragene, organisatorisch verselb-
standigte Einrichtungen des 6ffentlichen Rechts des Bundes, der Kantone und der Gemein-
den, unabhéngig davon, ob sie als juristische Person ausgestaltet sind oder nicht;

Damit wurden auf der Gesetzgebungsebene die Voraussetzungen geschaffen, um die Behdrden und
Amter immer mehr zu Wirtschaftsunternehmen umzufunktionieren. Der springende Punkt ist, dass die
Umwandlung der 6ffentlich-rechtlichen Institutionen in Kapitalgesellschaften heimlich vollzogen wurde,
ohne das Volk dazu zu befragen. Aus der Geschichte ist genligend belegt, dass diese Eigenmachtigkeit
kein Einzelfall ist und eine lange Tradition hat, auch wenn hier keine weiteren Beispiele mehr aufge-
zeigt werden.

Diese Entwicklung zeigt korporativ-faschistische Elemente. Korporativer Faschismus ist die Verschmel-
zung von Staat und Wirtschaft, wobei staatliche Kompetenzen auf Privatunternehmen Gbertragen wer-
den. Dieser Prozess der stillen und illegalen Umwandlung von Behérden und Amtern hin zu privaten
Kapitalgesellschaften dient der konsequenten Umsetzung des babylonischen Ziels: Des absoluten
Faustrechts fir die selbsternannten Eliten, resp. die blinde und absolute Unterwerfung der gesamten
Menschheit unter die Herrschaft von Babylon.

%0 www.estv.admin.ch & Die ESTV & Steuersystem Schweiz & Das Schweizerische Steuersystem & PDF

https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/estv/steuersystem/schweizer-steuersystem/ch-
steuersystem_2021.pdf.download.pdf/ch-steuersystem_2021.pdf
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Die internationale Dimension®"

Im Jahre 1990 wurde das International Business Leaders Forum (Internationale Forum (IBLF) fur wirt-
schaftliche Fuhrungskréfte, IBLF) durch Prinz Charles als ,unabh&ngige, gemeinnitzige und globale
Organisation* gegrundet, das sich auf ,Fragen der Nachhaltigkeit, des Wachstums und der Fih-
rung“ konzentriert habe. Das Griundungstreffen in Charleston, South Carolina (USA), hatte den Titel
~Wirtschaftsinteressen und die Herausforderung des globalen Marktes”. Es wurde von tber 100 welt-
weit fuhrenden Unternehmen unterstitzt. Es war eine Bewegung, ,,um die Wirtschaft in die staatli-
chen Angelegenheiten der verschiedenen Nationen der Welt zu integrieren®, was zu einer globalen
Integrierung, ,,also einer neuen Weltordnung fiihren* solle. Die IBLF wurde im Oktober 2013 aufge-
l6st und dann als IBLF Global®* neu gegriindet.

Das Ziel des Prinz-von-Wales-Wirtschaftsforums ist die kontinuierliche «Verbesserung guter Blrger-
schaft und nachhaltiger Entwicklung von Unternehmen weltweit als nattrlicher Bestandteil erfolgreicher
Unternehmensfiihrung».

Der wohltbnende Jargon dieser Umschreibungen verschleiert die tatsachlichen Wohlstands-
zersetzenden Ziele.

Zum besseren Verstandnis wird hier das Wort ,nachhaltig’ genauer betrachtet: Im allgemeinen Sprach-
gebrauch verstehen wir unter «nachhaltig» ein 6kologisch optimales Verhalten, um die Natur zu scho-
nen. Als Bill Clinton 1997 seine Antrittsrede hielt, brauchte er das Wort ,nachhaltig’ ebenfalls, aber in
einem andern Sinne:

Wir brauchen neues Verantwortungsbewusstsein fiir ein neues Jahrhundert. Mit einer neuen
Vision von Regierung, neuem Verantwortungsbewusstsein, neuem Gemeinschaftsgefuhl,
wird Amerikas Reise von Dauer (hachhaltig) sein. Die Verheissung, die wir in einem neuen
Land suchten, werden wir in einem Land neuer Verheissung wiederentdecken.**

Wenn in diesem Sinne von nachhaltiger Entwicklung die Rede ist, dann heisst das, dass die Entwick-
lung kontrolliert werden muss, um zu sehen, ob sie auch wirklich nachhaltig ist! Das heisst, wenn wir
irgend etwas machen wollen, dann muss es zuerst kontrolliert werden und einen offiziellen, staatlichen
Stempel bekommen, damit es tberhaupt erlaubt wird. Und somit kénnen wir das Wort ,nachhal-
tig* ersetzen mit ,Kontrolle' oder ,Beherrschung'. Je nachhaltiger etwas sein muss, je mehr muss es
Uberpruft werden, je mehr wird man von oben, dem Staat bzw. von Babylon, kontrolliert.

Um diese nachhaltige Entwicklung auf der ganzen Welt zu férdern, wurden einige Massnahmen vorge-
schlagen:

8 Zeigen, dass den Unternehmen als Entwicklungspartnern, besonders bei wirtschaftlichem Wandel,
fur das Wohlergehen der Gemeinden eine wesentliche und kreative Rolle zufallt.

8 Das Bewusstsein fur die Wichtigkeit unternehmerischer Verantwortung in der internationalen Ge-
schéftspraxis scharfen.

8 Die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Gemeinden als effektives Mittel zur Umsetzung
nachhaltiger Wirtschaftsentwicklung fordern. Also die ganze Gemeinschaft muss in diesen Bund
inkorporiert werden.

Die offentlich-private Partnerschaft (OPP) oder Public-private-Partnership (PPP) ist formell betrachtet
eine vertraglich geregelte Zusammenarbeit zwischen 6ffentlich-rechtlichen Institutionen und Unter-
nehmen der Privatwirtschaft in einer Zweckgesellschaft. Ziel von PPP sei die Arbeitsteilung, wobei der
private «Partner» die Verantwortung zur «effizienten» Erstellung der Leistung Gbernimmt, wahrend die
offentliche Hand daflir «Sorge» tragt, dass «gemeinwohlorientierte Ziele beachtet» wiirden. Die &ffent-
lich-rechtlichen Institutionen erwarten von der Partnerschaft mit der privaten Wirtschaft die Entlastung

31 Youtube.com: Walter Veith, 07 Die teletransportablen, nachhaltigen, strahlenden Prinzen, Teil 1, ab 9:30 Min.

https.//www.youtube.com/watch?v=yB34KHdK2Ys

32 Veon Joan M., Prince Charles: The Sustainable Pince, Hearthstone Publishing, 1997, 110 pages, ISBN

9781575580210, Kap. 83

3 https.//www.iblfglobal.org/

3 Veon Joan M., Prince Charles: The Substainable Pince, Kap. 4
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der angespannten o6ffentlichen Haushalte, da der private Unternehmer die Finanzierung ganz oder
teilweise selbst besorgt und daher auf die Wirtschaftlichkeit des Projektes achten muss. Die ersten
Projekte gehen auf das Ende der 1980er Jahre zuriick. Bei der PPP sind verschiedene Modelle der Be-
teiligung moglich.*

Die Vereinten Nationen, sie wurden 1945 in San Francisco als Corporation gegrindet und schufen
1998 die United Nations Foundation. Damit will die UNO die Public-private-Partnership férdern. Das
Startkapital von einer Milliarde Dollar wurde von Ted Turner, einem Mitglied des Komitees der 300
gesponsort.*

Etwas pragmatischer ausgedriickt geht es bei der PPP darum, die 6ffentlich-rechtlichen Institutionen
zu privatisieren, d.h. diese neu als Kapitalgesellschaften gegriindeten «6ffentlich-rechtlichen Institutio-
nen» mit multinationalen Konzernen zu verschmelzen, damit Babylon sein Ziel erreichen kann: Die
vollstandige Unterwerfung der Menschheit unter seine Herrschaft. Hier schliesst sich der Kreis: Genau
dies wurde mit dem Fusionsgesetz in die Wege geleitet.

Durch offentlich-private Partnerschaft verschiebt sich das Krafteverhaltnis vom Volk zu jenem Partner,
der Uber das meiste Geld verfiigt. Ist die Macht bei den grdssten Portemonnaies (den Unternehmen)
angekommen, sind wir im Faschismus, beim Faustrecht gelandet, bei der ultimativen Herrschaft gros-
ser (neu konzipierter) Regierungen und Unternehmen.

7. Zusammenhange

Wer glaubt, man kénne die verschiedenen Themen, die uns als Gesellschaft betreffen, einzeln betrach-
ten und angehen, tauscht sich massiv. Das eingangs Erklarte ist nur ein kleiner Teil eines viel grésseren
Gefliges. Nicht nur die Ereignisse der letzten Jahre, sondern auch jene der letzten Jahrtausende stehen
im gleichen Zusammenhang. Allerdings wird dies aufgrund der Konditionierung durch Kirche, Schule,
Politik und Medien kaum wahrgenommen. Besonders die Akademiker glauben, sie wissten, was Sache
ist, weil sie es im Studium so auswendig gelernt und verinnerlicht haben.

Die mit gigantischem Aufwand verbreiteten Ideologien werden zusatzlich mit Halbwissen oder ganz
Falschem vermengt.

Es ist aufschlussreich, einige dieser Ideologien und ihre aktuellen Erscheinungsformen in diese Ge-
samtschau einzubeziehen.

Corona

Die Corona-Pandemie entstand nicht zuféllig. Und die Ursachen der Entstehung und die ,Gegenmass-

nahmen' wurden auch nicht zuféllig als ,unhinterfragbar' und ,sakrosankt’ prasentiert und aufgezwun-
37

gen.

Aus den gleichen Motiven hat Klaus Schwab, ein Bilderberger und der Griinder des World Economic
Forum (WEF), das Buch COVID-19: The Great Reset (COVID-19: Der Grosse Umbruch) geschrieben und
im Juli 2020 ver6ffentlicht, also genau vier Monate nach Beginn der Corona-Pandemie. Darin schrieb er
ua.

In 10 Jahren (bis 2030) werden Sie nichts mehr besitzen und Sie werden glticklich sein.

Es wird den Menschen weisgemacht, sie miissten geimpft werden, um das noch nie isolierte Spike-
Virus, (das nur ein Stressprotein ist und wegen der Mikrowellenstrahlung entsteht, die vorséatzlich ver-
breitet wird), zu «bekdmpfen». Dies, obwohl langst bekannt ist, dass Impfungen das Immunsystem
schédigen. Die Covid-19-Impfungen sind mRNA Impfungen, verabreicht mit Nanopartikeln oder Vek-
toren. Hierzu hat der oberste Gerichtshof der USA 2013 entschieden, dass Geimpfte weltweit als paten-
tiert gelten und faktisch in den Besitz des jeweiligen Impfherstellers Gibergehen, wenn sie per Impfung
genetisch manipuliertes Material erhalten haben. Deshalb gilt der gesamte Kdrper des Geimpften als

% https://de.wikipedia.org & 6ffentlich-private Partnerschaft

% https://de.wikipedia.org & United Nations Foundation

87 www.brunner-architekt.ch & Drei Welten & Deutsch & Ideologien & Ideologie COVID-19
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Besitz des Herstellers (Pharmaunternehmen) der Genspritze. Mit dieser gegentiber den Opfern nicht
deklarierten «Rechtswirkung» werden die Geimpften nicht mehr als natiirliche Menschen, sondern als
sogenannte «Trans-Humans» eingestuft. Alle Menschenrechte, die fur ,natiirliche Personen‘ gelten,
sollen bei diesen «transhumanen» Geimpften ausnahmslos entfallen. Seit 2013 gelten fir alle mRNA-
Geimpften, also die sogenannten «Trans-Humanen», auch keine anderen Rechte, z.B. als Staatsbirger.
Dies betrifft nicht nur die in den USA lebenden Geimpften, sondern weltweit alle mRNA Geimpften.38

Mit dieser «iImpfung», sprich mit dieser Giftspritze, werden die Menschen gleichzeitig gechipt.39 Damit
kann man sie noch besser tberwachen.

Was passierte in den letzten zwei Jahren in 6konomischer Hinsicht? Wegen der willkiirlich angezettel-
ten Covid-19-Pandemie wurden wie auf Knopfdruck weltweit Lockdowns verhangt. Die Folge war, dass
die Unternehmen ihre Tore schliessen und die Angestellten zu Hause bleiben mussten. Somit gab es
weniger Umsatz und damit weniger Verdienst. Die Grundausgaben blieben aber bestehen, womit sehr
viele von ihrem Ersparten leben mussten, und Teile davon haben es bereits aufgebraucht, weshalb sie
zahlungsunfahig wurden. Die andern wurden gezwungen, ihre Reserven zu verkleinern.

Gleichzeitig konnten die ganz grossen Unternehmen wie beispielsweise Amazon mehr als 100°000
Leute zuséatzlich einstellen und sie machten in den letzten Jahren zu Lasten der kleinen und mittleren
Unternehmen weltweit richtig Kasse. Damit fand eine weitere Verschiebung des Vermdgens von Arm
zu Reich statt, was von den Behdrden weltweit willfahig geférdert wurde. Diese Vorgange sind nur ein
erster Schritt zur Erreichung des von Klaus Schwab ftir 2030 genannten Ziels.

Die Corona-Gefahr scheint zwar im Moment noch gebannt zu sein. Es ist aber zu erwarten, dass ab
dem Herbst 2022 wieder eine Pandemie ausgerufen wird und sich die illegalen Government Industry-
Firmen weiter anmassen werden, hoheitliche Handlungen auszufiihren und durchzusetzen. Damit will
Babylon sicherstellen, dass die Unternehmen weiterhin ihr Vermégen abbauen und in der Folge auch
die Angestellten leer ausgehen. Dieser Arbeitsplatz-Abbau wird durch den vermehrten Einsatz von
Robotern verstarkt, sodass Heerscharen von Arbeitslosen entstehen sollen.

Es ist von der selbsternannten Weltelite geplant, die Menschheit bis 2050 zu reduzieren:

Mindestens 4 Milliarden ,nutzlose Esser” sollen bis zum Jahr 2050 durch begrenzte Kriege,
organisierte Epidemien tddlicher, schnell wirkender Krankheiten und Hunger eliminiert wer-
den.* Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi (1894-1972),

Politiker und Griinder der Paneuropa-Union, Mitglied des Komitees der 300

Aus diesem Grund erklérte der Freimauerer Rudolf Steiner im Jahre 1917 in seinen Vortrélgen:41

Und die Zeit wird kommen,... wo man sagen darf: Es ist schon krankhaft beim Menschen,
wenn er Uberhaupt an Geist und Seele denkt. ... Und man wird finden ... das entsprechende
Arzneimittel, durch das man wirken wird. ... Die Seele wird man abschaffen durch ein Arz-
neimittel. Man wird aus einer «gesunden Anschauung» heraus einen Impfstoff finden, durch
den der Organismus so bearbeitet wird in mdéglichst friher Jugend, méglichst gleich bei der
Geburt, dass dieser menschliche Leib nicht zu dem Gedanken kommt: Es gibt eine Seele und
einen Geist.»

Weitere Argumente rund um die Corona-Pandemie sind in den Rundmails zu finden.*?

38 https.//www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/12-398_1b7d.pdf

https.//www.bitchute.com/video/OC7HWG6FXTsPU/

Coleman John, The Story Of The Committee Of 300, Seite 105
https://archive.org/details/TheStoryOfTheCommittee Of300/TheStoryOfTheCommitteeOf300/

39
40
4 Steiner Rudolf, Geistige Wesen und ihre Wirkungen, Band |, Die spirituellen Hintergriinde der &usseren
Welt, GA 177, Seite 97ff. http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GAL177.pdf#view=Fit

42 https://politik.brunner-architekt.ch/rundmails/
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Ukraine

Der ,Ukraine-Krieg‘, bzw. die Sonderoperation in der Ukraine setzt diese Entwicklung fort. Die Ukraine
wird der Vergangenheit angehoren, weil der russische Osten (das Ur-Russland, die Kiewer Rus) von
Russland einverleibt wird. Der tbrige Rest der Ukraine wird, so wie sich die Anzeichen verdichten, von
Polen mit Unterstiitzung von Ungarn und Ruménien einverleibt werden, womit Pitsudski’s politische
Idee des Intermarium mit der Drei-Meeres-Initiative entstehen wird. Inwieweit dies zudem mit der
Visegrad-Gruppe® zu tun hat, muss im Moment offenbleiben.

Die westlichen Staaten verhédngen wegen dem von Putin gestarteten «Angriffskrieg» Wirtschaftssankti-
onen gegen Russland und verleugnen dabei, dass sie diese Situation mit ihren politischen Handlungen
in den letzten Jahrzehnten vorséatzlich geschirt haben. Geméss den Schlagzeilen sind diese Sanktionen
gegen Russland gerichtet. Schaut man jedoch etwas genauer hin, so stellt man fest, dass damit die
Lander des Westens um ein Vielfaches starker belastet werden. So wollen Europas Regierungen kein
Gas und Ol mehr von Russland beziehen. Die Folgen werden dramatisch sein.

Energiepreise und Lieferketten
Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck dusserte* am 6. Juli 2022 zum wiederholten Mal:*®

Der Herbst 2022 werde teuer, und auf etwa 50 Prozent der Bevélkerung komme eine Situa-
tion zu, "in der sie weniger verdienen als sie ausgeben”. Fur die deutsche Wirtschaft bedeute
der steile Anstieg der Energiepreise das dreifache Risiko von Kaufkraftverlust, drohender
Kreditklemme und Investitionsschwéche. In den Unternehmen gebe es eine wachsende In-
vestitionszurickhaltung, und bei den Banken eine wachsende Zurickhaltung, Kredite zu
vergeben.

Es explodieren nicht nur die Energiepreise, wie wir selbst feststellen kdnnen, sondern auch die Liefer-
ketten brechen weiter zusammen, nachdem sie schon wahrend der willkiirlich angezettelten Covid-19-
Pandemie bereits gebrochen wurden. Damit wird die gesamte Welt umgestaltet. Profitieren wird im-
mer derjenige, der die dahinterstehenden Ideologien in die Wege geleitet hat. Das sind immer die
Gleichen. Die Verlierer sind die einzelnen Menschen, deren Vermégen sich in der angebahnten Inflati-
on weiter verringern wird.

Hyperinflation

Wie war das noch in Deutschland mit seiner Hyperinflation in den 1920er Jahren? Der brave Professor,
der ein Leben lang in seine Pensionskasse einbezahlt hatte, konnte mit seiner ganzen angesparten
Pension gerade noch ein Stiick Brot kaufen. Dazu wird es wieder kommen, aber sehr viel schlimmer.

Der Freimaurer Trotzki schrieb 1914 das Buch Der Krieg und die Internationale.”® In der Einleitung
schrieb er:

Flr das Proletariat kann es sich bei diesen historischen Bedingungen nicht um die Verteidi-
gung des uberlebten nationalen ,Vaterlandes“ handeln, das zum hauptsachlichsten Hemm-
nis fur die ékonomische Entwicklung geworden ist, sondern um die Schaffung eines weit
machtigeren und widerstandsfahigeren Vaterlandes — der republikanischen Vereinigten
Staaten Europas, als Fundament der Vereinigten Staaten der Welt.

43 Was hat Israel mit der Visegrad-Gruppe zu tun? (Valeriy Pyakin 25.02.2019)

https.//www.youtube.com/watch?v=BxOM1P5FWJ8

44 https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/robert-habeck-energiepolitik-1.5612658

45 RT, 12. Juli 2022: Deutschlands bitterer Weg in die Katastrophe: Keiner soll hungern, ohne zu frieren

https://rtde.site/meinung/143262-deutschlands-bitterer-weg-in-katastrophe/

46 Trotzki Lew Dawidowitsch, Der Krieg und die Internationale, Verlag der Gritlibuchhandlung, 1918.

http://www.marxists.org/deutsch/archiv/trotzki/1914/kriegint/index.htm und als E-Book
www.politik.brunner-architekt.ch & Politik & Biicher & Trotzki Leo: Krieg und Internationale
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Die Européische Union, sie entstand 1993 mit dem Vertrag von Maastricht, sind diese ,republikani-
schen Vereinigten Staaten Europas'. Und der Euro wurde zu genau diesem Zweck kreiert. Der «Vater
des Euro», Robert Mundell, ein Befirworter einer Welt-Einheitswéhrung, offenbarte:

Die Idee, dass der Euro fehlgeschlagen sei, zeugt von gefahrlicher Naivitat. Der Euro ist ge-
nau das, was sein Erzeuger und die 1 Prozent Reichen, die ihn unterstiitzen — vorhersah und
beabsichtigte.’

Es ist ein offenes Geheimnis, dass nicht nur der Euro, sondern auch der US-Dollar eines Tages keinen
Wert mehr haben werden. Dann wird der lange geplante ,Nutzen‘ dieser Wahrungen ersichtlich. Die
grossen Massen sollten durch Hyperinflation enteignet werden und die ein Promille (oder noch weni-
ger) wirden die Gewinner sein. Dieser Enteignungs-Mechanismus ist nicht neu, sondern der ,todsiche-
re Begleiter' jeder Inflationsspirale.

Wie sagte doch Mundell:

Mit dem Euro wird die Finanzpolitik aus der Reichweite der Politiker entfernt. Und ohne die
Fiskalpolitik kbnnen Nationen nur dann ihre Arbeitsplatze erhalten, wenn sie die Marktre-
gulierungen abbauen und dadurch wettbewerbsfahig werden.*’

Abschaffung der Nationalstaaten — kommunistisches Manifest

Die Schutzmechanismen der Staaten in Form von Z6llen und Wirtschaftsvereinbarungen sind im freien
Fall. Ein Beispiel sind die Eingriffe in den Markt, die mit der Ideologie der Globalisierung in den 1980er
Jahren auch bei uns gestartet wurden. Die Nationalstaaten sollen nichts mehr zu entscheiden haben
und uberfliissig werden. Als Nachfolger der Nationalstaaten wurden die illegal gegriindeten Kapitalge-
sellschaften installiert. Hier steckt das wahre Motiv der illegalen Umwandlung und der verbissenen
Unterdrickung von deren Bekanntmachung.

Die gesamte Staatsverwaltung steht im Dienst, die Erkenntnis tber diesen Sachverhalt mdglichst lange
zu verhindern.

Dieses Szenario wurde schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts mit dem Kommunistischen Manifest*
in die Wege geleitet. Mit dem erstmaligen Erscheinen dieses Manifestes im Februar 1848 entbrannten
in allen européischen Staaten die Revolutionen. In der Folge wurden die Nationalstaaten gegriindet. In
diesem Manifest sind u.a. auch die Forderung zur Aufhebung des birgerlichen Eigentums sowie weite-
rer geplanter Verdnderungen, die in der Gesellschaft seit Jahrzehnten ablaufen, festgehalten. Schwabs
Forderung ist somit lediglich die Umsetzung der Forderung des Kommunistischen Manifestes, was
bestéatigt, dass die Geschichte das Ergebnis langfristiger Planungen und keineswegs ein zufélliges Ge-
schehen ist.

Abbauplan fur die westliche Wirtschaft

Aufgrund der jiingeren Ereignisse, vor allem im Energiebereich, ist vorhersehbar, dass der Westen,
insbesondere aber Europa bereits im néchsten Winter in die «Steinzeit» zuriickgeworfen werden sollte.
Das wére aber nur der Anfang, denn es ist geplant, dass der ,Great Reset’, ,der Grosse Umbruch’, noch
weitere acht Jahre dauern soll. Laut Morgenthau-Plan solle sich dieses Szenario nicht nur fir Deutsch-
land bewahrheiten, sondern fiir ganz Europa, das in einen Agrarstaat umgewandelt wirde. Dieser Ag-
rarstaat wirde aber nicht von vielen Bauern getragen werden, weil diese verschwinden sollten, sondern
von wenigen Grossgrundbesitzern, von multinationalen Unternehmen, also von Babylon. Was heute in
Holland mit der Stilllegung von Bauernhdfen geschieht, zeigt die entsprechende Stossrichtung.

Die westliche Industrie wurde im Zuge der Globalisierung bereits an China ausgelagert und mittels
Ideologie der «Energiewende» zunehmend reduziert. Mit den Sanktionen — dem willkiirlichen politi-
schen Verzicht, Gas und Ol aus Russland zu beziehen — wird der Industrie abrupt die Energie entzogen,
womit die Produktion zum Stillstand kommen soll. Dass eine solchermassen absurde und offensichtli-

Der wahre Zweck des EURO: https://www.youtube.com/watch?v=KBMAVBZ3DrE

48 www.politik.brunner-architekt.ch & Politik & Biicher & Marx: Kommunistisches Manifest
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che Wirtschaftszerstérung bisher ohne massive Gegenwehr durchgesetzt werden konnte, war nur mit-
tels umfassender, jahrelanger Indoktrinierung der Bevolkerung erreichbar.

Der kommende Krieg

Wer aber glaubt, das Skizzierte stehe lediglich in Zusammenhang mit einem [T u—"
Great Reset fur den Westen, wird sich tauschen. Es ist schon deutlich erkennbar,
dass weltweit noch viel méchtigere Auseinandersetzungen geplant sind. So will
u.a. die Volksrepublik China die Republik Taiwan wieder in ‘sein Reich’ integrieren.
Ubersetzungshilfe: «La guerra che verra» bedeutet in Deutsch: Der kommende
Krieg. Die Babylonier wollen das Prinzip des «Teile und herrsche» nach wie vor
auch mit brutalsten kriegerischen Mitteln umsetzen.

Die Insel Taiwan stand von 1683 bis 1895 unter chinesischer und von 1895 bis
1945 unter japanischer Herrschaft. Erst mit der Niederlage im Chinesischen Biir-
gerkrieg gegen die babylonischen Kommunisten von 1949 fliichtete der damalige Kontrahent, Genera-
lissimus Chiang Kai-shek, ebenfalls ein Babylonier, mit seiner Elite nach Taiwan (damals Formosa) und
errichtete seine eigene «Republik China» mit einem Einparteienstaat. Ab den 1980ern wurde eine Libe-
ralisierung durchgefuhrt und die bisherige Doktrin des einheitlichen chinesischen Staates verworfen.
Doch nun wird der Einheitsstaat durch China militarisch durchgesetzt werden.

Der Besuch von Nancy Pelosi, der Sprecherin des Reprasentantenhauses, als hdchstrangige Vertreterin
der Vereinigten Staaten, am 22. August 2022 in Taiwan diente dazu, diesen Konflikt zu schiiren.

Im Bild wird Xi Jinping mit einer babylonischen Geste gezeigt. Der Griff an die Krawatte bedeutet: Er
bittet seine babylonischen Brider um Hilfe. Xi Jinping ist Mitglied des Global Leadership Fellow-
Programms des WEF.

Fazit

Die Privatisierung der 6ffentlich-rechtlichen Institutionen darf also keineswegs nur isoliert betrachtet
werden. Man kann sie nur im Zusammenhang mit den gesamten globalen Vorgéangen verstehen.

Um das Schlimmste abzuwenden, ist es jedoch unabdingbar, vor der eigenen Hausttire zu wischen und
unsere Macht durch das Einholen der Bringschuld bei unseren vorgeblichen «Vertretern» geltend zu
machen.

So ist es trotz aller institutionellen Behdrdenkriminalitdt méglich, das Ruder definitiv im Sinne der
Menschen und des Lebens herumzureissen.

B. Beschwerde

Der Beschwerdefiihrer konnte die institutionelle Behdrdenwillkiir, von der er betroffen ist, trotz hand-
festen Beweisen nicht beenden, weil Politik, Gerichte und Verwaltung sowie weitere sehr einflussreiche
Organisationen kein Interesse dazu haben und davon handfest profitieren.

Seit er realisiert hat, dass die offentlich-rechtlichen Institutionen illegal zu privaten Kapitalgesellschaf-
ten umgewandelt wurden, hat er begonnen, gegen amtsanmassende Handlungen von illegalen Gesell-
schaften mit Information und Handelsbedingungen gegen deren Funktionére, die privat haften, vorzu-
gehen. Leider decken sich diese amtsanmassenden Funktiondre immer noch, doch sie sind sich immer
weniger sicher, auch wenn von «oben» an die unteren Instanzen entsprechende Befehle ergehen.
Trotzdem gibt es die ersten Erfolge:

8 Ein Berner Gemeinderat hat seine eigene Verfligung zurlickgezogen.

8 Ein St. Galler Kreisgericht leitet die Klageantwort in einem Zivilverfahren seit mehr als fiinf Mona-
ten nicht weiter. Es macht (in diesem Fall) gar nichts mehr.

8 Das Steueramt des Kantons Zurich lasst seit mehr als 15 Monaten eine Einsprache unbehandelt.

8 Das Strassenverkehrsamt des Kantons Zurich hat eine Verfuigung fiir die Strassenverkehrsabgaben,
den Einzug der Verkehrsschilder und des Fahrzeugausweises erlassen, die dank der Willkiir der Ge-
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richte nun seit mehr als drei Monaten «in Rechtskraft» ist. Das Strassenverkehrsamt hat aber den
Mut nicht mehr, diese Verfigung durchzusetzen, weil der allgemeine Druck zugenommen hat.
Selbst wenn es die Einziehung polizeilich anordnen wirde, ist nicht mehr garantiert, dass sie ein-
gezogen wirden.

Steuer- und Betreibungsdmter wissen nicht mehr was sie mit all den Schreiben und Forderungen man-
chen sollen, denn sie wissen inzwischen, dass sie illegal handeln. Einzelne Steueramter verschicken
daher gar keine Mahnungen mehr.

Nicht nur Funktionére der unteren Verwaltung bemerken immer mehr, dass sie wegen diesen illegalen
Umwandlungen zu Kapitalgesellschaften nicht nur zivil- und strafrechtlich in die Pflicht genommen
werden kénnen, sondern dass sie mit ihren Handlungen nur unbekannten privaten Dritten in die Han-
de arbeiten. Das ist in diesem Umfeld kein Vorteil fur die Verwaltung.

Inzwischen steht der Beschwerdefiihrer seit einem Jahr auch mit den Glarner «Behorden» in Tuchfiih-
lung, weshalb zuerst diese Legitimitat zu untersuchen sind.

8.  Die Legitimitat der «Behérden und Amter»

Kanton Glarus

Der Kanton Glarus wird als Subsidiary (Tochtergesellschaft der Schweizerischen Eidgenossenschaft)
bzw. als Parent (Muttergesellschaft der im unterstellten Organisationseinheiten) beschrieben. Er ver-
fagt Gber Tochtergesellschaften und Niederlassungen im Ausland und hat eine Handelsregisternum-
mer. Wann der Kanton «incorporated» wurde, ist nicht verzeichnet. Als Tochter- und zugleich als Mut-
tergesellschaft ist er deshalb eine Kapitalgesellschaft (Aktiengesellschaft).

,Behorde” und ,Ort* oder ,Kanton xy*, so Kanton Glarus AG

findet man beispielsweise die Unterneh-
mung «Kanton Glarus AG».

Sucht man mit Google mit den Stichwortern i’l

Website Wegbeschreibung Speichern

Das ist ein Treffer, der ohne die Wirt-
schaftsdatenbanken monetas.ch und
dnbcom Zustande kommt Dle ertschafts_ Ciffnungszeiten: Geodffnet « Schiiet um 11:30 « Offnet wieder um 13:30 »
datenbank monetas.ch bezeichnet die Un- | Telefon: 055 646 60 11

Adresse: Zwinglistrasse 6, 8750 Glarus

ternehmung Kanton Glarus als o6ffentlich-
rechtliche Institution und dnb.com beschreibt sie als Subsidiary / Parent. Letzteres ist ein klares Merk-
mal von Holdinggesellschaften.

Zur Verdeutlichung: Gemass Art. 2 Begriffe, Bst. d des Fusionsgesetzes sind Institute des offentlichen
Rechts auch im Handelsregister eingetragene, organisatorisch verselbstandigte Einrichtungen, d.h.
auch illegal gegrindete Kapitalgesellschaften. Diese Definition ist so oder so nicht guiltig, weil sie von
Funktionaren einer illegalen Aktiengesellschaft bestimmt wurde.

Google zeigt sie mit dem richtigen Handels-
namen an und zwar eindeutig als Aktienge- Kantonale Verwaltung AG
sellschaft, so wie es aus den Angaben der e
beiden Wirtschaftsdatenbanken und aus der

Absicht der Gesetzgebung zu schliessen ist. o4

eschafisstelle

Wegbeschreibung Speichern

2 Google-Rezensionen

Es gibt noch weitere Eintrdge mithilfe der
Suchmaschine von Google. SO zum Beispiel | Adresse: Rathaus, 8750 Glarus

die Kantonale Verwaltung mit dem richtigen | Offnungszeiten: Geofinet - SchiieRt um 12:00 - Offnet wieder um 13:30~
Handelsnamen «Kantonale Verwaltung AG». | Telefon: 055 646 60 00

Dahinter verbirgt sich die Staatskanzlei. Sie
wurde am 8. Januar 2014 «incorporated und wird seither als Subsidiary bezeichnet.
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Der Staatskanzlei untersteht ebenfalls die Finanz-
kontrolle des Kantons Glarus. Diese wird als Toch-
tergesellschaft bezeichnet. Sie wurde im Jahre 2008 Wegbeschrsibung  Speichern
gegriundet und gleichzeitig als Aktiengesellschaft ins
Handelsregister eingetragen. Verwaltungsratsprasi-
dent ist Dieter EImer. Er wird im Staatskalender heu-
te noch als Leiter der Finanzkontrolle aufgefthrt.

Finanzkontrolle des Kantons Glarus AG

Adresse: Rathauspl., 8750 Glarus
Telefon: 055 646 60 00

Anderung vorschlagen - Inhaber dieses Unternehmens?

Bei der Suche mit Google findet man diese Finanz-

kontrolle ebenfalls, aber mit dem richtigen Handelsnamen «Finanzkontrolle des Kantons Glarus AG».

Departement Finanzen und Gesundheit

Das Departement Finanzen und Gesundheit wird als Subsidiary (Tochtergesellschaft des Kanton Glarus
AG) und als Parent (Muttergesellschaft der ihm unterstellten Organisationseinheiten) beschrieben. Es
fuhrt eine Handelsregisternummer und wurde am 4. September 2008 ins Handelsregister eingetragen.
Es ist daher eine Kapitalgesellschaft. Inm sind verschiedene Amter unterstellt, wie der Personaldienst,
der Informatikdienst, die Steuerverwaltung, die Hauptabteilung Gesundheit mit dem Amt fir Lebens-
mittelkontrolle und den Spitélern sowie dem Departementssekretariat. Sie alle werden ohne Ausnahme
als Tochtergesellschaften bezeichnet.

Sucht man wieder mit Google, so findet man immer-
hin die Steuerverwaltung mit dem Handelsnamen
«Steuerverwaltung des Kantons Glarus AG». Die | Wegbeschreibung  speichern
Steuern sind in einem Staat die Einnahmequelle. | .. T
Wenn dieses Steueramt nun gemass Art. 52 Abs. 2 | Einanzministerium in Glarus

ZGB nur noch wirtschaftliche Zwecke verfolgt, so
kann der ganze Staat bzw. Kanton nur noch wirt-
schaftliche Zwecke verfolgen, womit er keine gesell-

Steuerverwaltung des Kantons Glarus AG

Adresse: Hauptstrasse 11, 8730 Glarus

Telefon: 0535 646 61 50

schaftliche Funktion mehr hat. Dazu stellt sich auch die Frage, wohin der Gewinn abgefiihrt wird. Alle
Mitglieder des Landrates miissen es wissen, ansonsten taugen sie nichts in ihrer Funktion.

Departement Volkswirtschaft und Inneres

Das Departement Volkswirtschaft und Inneres wird als Subsidiary (Tochtergesellschaft des Kanton Gla-
rus AG) und als Parent (Muttergesellschaft der ihm unterstellten Organisationseinheiten) beschrieben.
Weitere Angaben fehlen. Damit handelt es sich um eine Kapitalgesellschaft. U.a. untersteht ihm die
Hauptabteilung Wirtschaft und Arbeit mit den Amtern Kontaktstelle fiir Wirtschaft, Handelsregister
und Kantonale Zentralstelle fur wirtschaftliche Landesversorgung, dem Kantonalen Arbeitsamt, der
Abteilung Landwirtschaft, dem Grundbuchamt und dem Kantonalen Sozialamt sowie dem Departe-
mentssekretariat. Sie alle werden ohne Ausnahme als Tochtergesellschaften bezeichnet, wobei auch

hier keine weiteren Angaben in den Wirtschaftsda-
tenbanken zu finden sind. Grundbuchamt AG

Wegbeschreibung Speichern

Erwéhnenswert ist, das das Handelsregister eine
Kapitalgesellschaft ist, obschon die Registerfihrerin |44 5 Google-Rezensionen
im Dezember 2021 auf Anfrage den Eintrag dieser |BenordeinGlarus

illegal umgewandelten Institute verneinte. Adresse: Zwinglistrasse 6. 8750 Giarus

Mit Google findet man das Grundbuchamt mit dem Offnungszeiten: Geofinet - Schlieftt um 12:00 - Offnet wieder um 13:30 =
Handelsnamen «Grundbuchamt AG». Teletan: 055 646/66.50

Departement fur Sicherheit und Justiz

Das Departement fur Sicherheit und Justiz wird wiederum als Subsidiary (Tochtergesellschaft des Kan-
tons Glarus AG) und gleichzeitig als Parent (Muttergesellschaft der ihm angegliederten Organisations-
einheiten) bezeichnet. Wann das Departement «incorporated» wurde, ist nicht ver6ffentlicht, es verfugt
aber Uber Tochtergesellschaften und Niederlassungen im Ausland. Fir dieses Departement wird nicht
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einmal eine UID-Nummer durch das Bundesamt fir Statistik publiziert. Diesem Departement sind u.a.
die folgenden Amter angegliedert: Departementssekretariat, Verwaltung Kanton Glarus Polizeidirektion,
Polizeikommando, Kantonspolizei, Kreiskommando des Kt. Glarus, Militdrbetriebe des Kantons Glarus,
Zivilschutz, Kantonaler Fuhrungsstab, Hauptabteilung Justiz, Abteilung Verwaltungspolizei, Strassen-
verkehrs- und Schifffahrtsamt, Betreibungs- und Konkursamt und Zivilstands- und Biirgerrechtsdienst.
Sie alle werden als Tochtergesellschaften bezeichnet. Mit Ausnahme des Kreiskommando des Kt. Gla-
rus, der Militrbetriebe des Kantons Glarus und des Zivilschutz, die alle im Jahre 2020 «incorporated»
wurden, gibt es keine weiteren Hinweise.

Kantonspolizei Glarus

Die Polizei ist dem Departement fiir Sicherheit und Justiz unterstellt und dazu gibt es verschiedene
Eintrdge. Die Verwaltung Kanton Glarus Polizeidirektion. Sie wird als Subsidiary (Tochtergesellschaft des
Departements fur Sicherheit und Justiz) bezeichnet. Weiter gibt es ein Polizeikommando, das ebenfalls
als Subsidiary beschrieben wird. Fiir beide diese Firmen gibt es keinen Hinweis, wann sie «incorpora-
ted» wurden. Schlussendlich gibt es noch die Firma Kantonspolizei. Letztere wird als Independent (un-
abhangig) bezeichnet und wurde am 11. Marz 2019 «incorporated». Das heisst, alle diese drei Organi-
sationen sind Kapitalgesellschaften.

Mit der Suchmaschine Google findet man ebenfalls &
wieder zufallig eine Unternehmung mit dem Han- KantonSpC’llzel Glarus AG
delsnamen «Kantonspolizei Glarus AG» (der Poli- e T W e
zeistelle in Glarus). Dabei muss man auch das
Kleingedruckte lesen. Darin wird sogar darauf hin-
gewiesen: «vor 9 Wochen durch dieses Unterneh-
men bestatigt». Das heisst, es wurde offiziell besta- | Adresse: spieinor 12, 8750 Glarus

tigt, dass es sich um eine Aktiengese”schaft han- | Offnungszeiten: Geofinet - Schliefst um 12:00 - Offnet wieder um 13:30 =

delt. Deshalb sind die Angaben nicht einfach fiktiy, | ¢ "/octen dueh dieses Uniemenmen bestai
Telefon: 055 645 66 66

26 25 Google-Rezensionen

Polizeidienststelle in Glarus

Beide Wirtschaftsdatenbanken bieten zudem ein
Bezahlabonnement an. Sollten die Angaben nicht richtig sein, so wirde beispielsweise Dun &
Bradstreet Schweiz AG als Halterin der Datenbank monetas.ch Betrug begehen. Dieses Risiko wird
diese Unternehmung kaum eingehen. Zudem erklérte sie dem Schreibenden eindeutig, woher sie diese
Angaben habe.?

Im vorliegenden Fall war es diese Kantonspolizei, die dem Beschwerdefiihrer eine Busse zustellte. Weil
er alle Polizeikommandanten der ganzen Schweiz bereits mit Schreiben vom 14. April 2021*° tber de-
ren illegales Handeln in die Pflicht nahm und seine Bedingungen definierte, hatte er keine Veranlas-
sung, nochmals zu intervenieren. Zudem hatte er auch die einzelnen Polizeiposten der ganzen Schweiz
mit Schreiben vom 21. Januar 2021%° und 23. September 2021°" ins Bild gesetzt. Der Kommandant
Markus Denzler weiss daher sehr genau, dass die «Kantonspolizei Glarus AG» weder hoheitlich noch
handelsrechtlich legitimiert ist, weshalb die Busse sowie auch die Anzeige an die Staatsanwaltschaft
nichtig sind. Das heisst, es wurden vorsatzlich Verbrechen begangen und sie werden mit dem Willen
des Landrates und der Regierung immer noch ausgefiihrt.

Staats- und Jugendanwaltschaft

Die Staatsanwaltschaft tritt heute offiziell als Staats- und Jugendanwaltschaft auf. Das war vor der Ein-
fuhrung der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0) per 1. Januar 2011 nicht der Fall.

49 www.politik.brunner-architekt.ch & Politik & Diverse Korrespondenzen ab 2020 & Schweizerische Eidge-

nossenschaft & Polizeien & Inpflichtnahme aller Kommandanten der Kantonspolizeien vom 14. April 2021

%0 www.politik.brunner-architekt.ch & Politik & Diverse Korrespondenzen ab 2020 & Schweizerische Eidge-

nossenschaft & Polizeien & Erste Inpflichtnahme der Angestellten der verschiedenen Polizeien, vom 21.
Januar 2021

> www.politik.brunner-architekt.ch & Politik & Diverse Korrespondenzen ab 2020 & Schweizerische Eidge-

nossenschaft & Polizeien & Zweite Inpflichtnahme der Angestellten der verschiedenen Polizeien, vom 23.
September 2021
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Damals war die Jugendanwaltschaft noch eine eigene Organisation mit Sitz an der Zwinglistrasse 6 in
Glarus. Per 2011 wurde sie mit der Staatsanwaltschaft verschmolzen. Aus diesem Grund wird die Ju-
gendanwaltschaft noch mit Sitz an der Zwinglistrasse 6 in Glarus als Subsidiary (Tochtergesellschaft
des Departements fur Sicherheit und Justiz) ausgewiesen. Weitere Angaben fehlen. Von der ehemali-
gen Staatsanwaltschaft und der heutigen Staats- und Jugendanwaltschaft gibt es auf den Wirtschafts-
datenbanken keine Eintrage. Es ist kaum anzunehmen, dass die Unternehmung Jugendanwaltschaft
aufgel6st wurde. Vielmehr wurde aufgrund der politischen Absicht eine Fusion der beiden Unterneh-
men vorgenommen.

Die Staats- und Jugendanwaltschaft hat aufgrund der Anschuldigung der illegalen Unternehmung
«Kantonspolizei Glarus AG» einen Strafbefehl gegen den Beschwerdefiihrer ausgesprochen, obschon
sie beide ebenfalls weder hoheitlich noch handelsrechtlich legitimiert sind. Auch dieser Strafbefehl ist
nichtig. Das weiss auch der Erste Staatsanwalt Patrick Fluri, weil auch er die Bedingungen des Be-
schwerdefiihrers erhalten hat. Es sind also die Strafverfolgungsbehdérden, die selbst Verbrechen bege-
hen, obschon sie sie verfolgen sollten. Es ist deshalb nur eine Frage der Zeit, bis die Jager zu den Ge-
jagten werden.

Hauptabteilung Justiz

Die Hauptabteilung Justiz wird einerseits als 6ffentlich-rechtliche Institution bezeichnet, andererseits
als Tochtergesellschaft. Letzteres bedeutet eine Kapitalgesellschaft. Weitere Angaben fehlen.

Der Hauptabteilung Justiz sind verschiedene Verwaltungseinheiten unterstellt, so u.a. die Verwaltungs-
polizei, das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt, das Betreibungs- und Konkursamt und der Zi-
vilstands- und Burgerrechtsdienst. Sie alle werden als Tochtergesellschaften bezeichnet, wobei weitere
Angaben fehlen. Der Verwaltungspolizei sind wiederum der Justizvollzug und das Gefangnis angeglie-
dert.

Letztere hat den Beschwerdefuhrer fur zwei Tage ins | kanton Glarus AG Departement

Glarnerland eingeladen, weshalb er ihnen seine Sicherheit und Justiz, Abteilung Migration
Bedingungen unterbreitete.** Das weiss auch der AG '

Leiter Manfred Arm.

Veghbs hreibung Speichern

Um zu dokumentieren, dass es auch in der Haupt-
abteilung Justiz noch untergeordnete Tochtergesell- | 2° 9 Google-Rezensionen

schaften gibt, sei auf das Migrationsamt verwiesen. | “°'°<" =

Diese Abteilung findet man nicht in den Wirt- | adresse: Postgasse 29, 8750 Glarus

schaftsdatenbanken, jedoch mit der Suche von Offnungszeiten: Geofinet - Schiielt um 12:00 - Offinet wieder um 13:30
Google. Der Handelsname lautet etwas kompliziert | Teteton: 055 546 65 90

«Kanton Glarus AG Departement Sicherheit und

Justiz, Abteilung Migration AG». Es handelt sich also um eine Aktiengesellschaft, womit das Holding-
prinzip bestatigt wird.

Obergericht

Das Obergericht des Kantons Glarus sucht man in den Wirtschaftsdatenbanken vergeblich. Das Ober-
gericht findet man selbst in der UID-Suche beim Bundesamt fiir Statistik nicht. Das ist besonders ver-
dachtig.

Anstatt des Obergerichtes findet man dafiir in den Wirtschaftsdatenbanken einen Eintrag des Verwal-
tungsgerichts des Kantons Glarus mit der Rechtsform 6ffentlich-rechtliche Institution und dem Status
«Independent».

Aber dieses Verwaltungsgericht findet man auch mithilfe von Google mit dem Handelsnamen «Ver-
waltungsgericht AG des Kantons Glarus». Bis zum Beweis des Gegenteils ist davon auszugehen, dass
auch das Obergericht und das Kantonsgericht eigenstandige Aktiengesellschaften sind. Welcher Orga-

%2 www.politik. brunner-architekt.ch & Politik & Diverse Korrespondenzen ab 2020 & Ubrige Kantone der

Deutschschweiz & Busse der Kantonspolizei Glarus & Mein Angebot an den Justizvollzug des Kanton Gla-
rus vom 5. September 2022
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nisation die Gerichte angegliedert sind, spielt im Moment keine Rolle. Entscheidend ist, dass sie illegale
Gesellschaften sind, die weder Uber eine hoheitliche noch Uber eine handelsrechtliche Legitimation
verfugen.

Aber ausgerechtet diese im Minimum als der Unter-
nehmung Kanton Glarus AG angegliederte Organisati-
onseinheit Obergericht, trat auf die Beschwerde des
Beschwerdefihrers nicht ein, dafur umso mehr auf sei- Website Wegbeschreibung  Speichern
nen Bedingungen. Diese Richter mussen sich anschei-
nend ihrer Sache besonders sicher sein, weil sie wissen,
dass der Landrat, aber auch die Regierung, ihnen we-
gen der eingefiihrten ldeologie Gewaltenteilung nicht
materiell auf die Finger schaut, womit das Betrugssystem bestatigt wird.

Verwaltungsgericht AG des Kantons
Glarus

Adresse: Spielhof 6, 8750 Glarus

Telefon: 055 646 53 70

Die Glarner Gemeinden

Um das Bild noch ganz abzurunden, werfen wir noch einen kurzen Blick auf die drei Gemeinden. Die
einst 25 Ortsgemeinden wurden im Rahmen der Glarner Gemeindereform per 1. Januar 2011 auf drei
reduziert.

Gemeinde Glarus Nord

Die Gemeinde Glarus Nord wird als Independent bezeichnet und hat einen Verwaltungsrat. Sie ist da-
her eine Aktiengesellschaft. Als Verwaltungsratsprasident wird Thomas Kistler genannt, der seit 2005
auch Landrat ist. Er wurde 2018 erstmals zum Gemeindeprasidenten gewahlt.

Die Gemeinde Glarus Nord hélt die Technischen Betriebe Glarus Nord (TBGN), welche aus der bereits
1998 gegrundeten Aktiengesellschaft EW Néfels entstand, sowie die Alters- und Pflegeheime Glarus
Nord (APGN), welche 2011 neu «incorporated» wurden. Weiter sind verschiedene Schulhduser und
Kindergéarten bekannt, die im Jahre 2020 «incorporated» wurden.

Bei Google findet man fur die Gemeinde Gla- Gemeindeverwaltung Glarus Nord AG
rus Nord einen Eintrag mit dem Handelsna-

men «Gemeindeverwaltung Glarus Nord AG». Wegbeschreibung  Speichern
Ob es sich um die Gemeinde Glarus Nord oder
nur um die Verwaltung handelt, ist nicht be-
kannt.

27 9 Google-Rezensionen
Stadtverwaltung in Niederurnen

. - Ad : Schulst 2, 8867 Nied

Der Gemeindeprasidenten der neuen Gemein- | “¢'e5°8 SCIUSIAsSE S
de Glarus Nord wurde bereits am 27 Septem- Offnungszeiten: Gedfinet - Schlielt um 11:30 - Offnet wieder um 14:00 ~
ber 2009 gewéhlt. Sein Name Martin Laupper. Sein Amt begann bereits im Jahre 2010, also bevor die
neue Gemeinde in Funktion trat. Er hielt diese Stelle bis 2018 inne.

Auch wenn die Angabe fehlt, so ist davon auszugehen, dass er diese Gemeinde per 2011 in eine illega-
le Aktiengesellschaft umwandelte und 2011 dasselbe fir die Alters- und Pflegeheime Glarus Nord voll-
brachte.

Laupper hat eine Ausbildung in Betriebswirtschaft. 2022 war er OK-Prasident des Kantonalen Kirchen-
tags und seit 2022 ist er Prasident der Katholischen Kirchgemeinde Néfels.

Laupper sass in den Jahren 1994 bis 2000 fur die Gemeinde Néafels und nachher von 2010 bis 2021 fur
die Gemeinde Glarus Nord insgesamt 17 Jahre im Glarner Landrat.

Sein Nachfolger ist Thomas Kistler und seit 2018 bis heute in dieser Position. Unter Kister wurden meh-
rere Schulen und Kindergarten illegal in Kapitalgesellschaften umgewandelt. Im Wahlkampf 2018 war
fur ihn u.a. die Transparenz ein sehr hohes anliegen.53 Nun erkennt man, was er unter Transparenz
versteht. Es ist einfach eine Frage des zur Verfiigung stehenden Filters, mit dem man gewisse Dinge
sieht oder eben nicht sieht.

>3 https://thomas-kistler.ch/
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Seit 2005 sitzt Kistler im Glarner Landrat und ist u.a. Mitglied der Kommission Finanzen und Steuern
und der Kommission Recht, Sicherheit und Justiz, der er einmal als Prasident vorstand. Er studierte
Betriebswirtschaft und arbeitete vorwiegend in der Reisebranche im In- und Ausland.

Gemeinde Glarus Siud

Die Gemeinde Glarus Sud wird als Subsidiary / Parent bezeichnet, das heisst, dass sie eine Kapitalge-
sellschaft ist. Sie halt die Technischen Betriebe Glarus Stid, welche 2011 als Aktiengesellschaft gegrin-
det und ins Handelsregister eingetragen wurde sowie die Alters- und Pflegeheime Glarus Sid (APGS),
welche 2012 ebenfalls «incorporated» wurden. Weiter besteht noch die Forstverwaltung Glarus Sud
(Eintrag 2012) sowie die Gemeindeverwaltung Glarus Siid Hoch- & Tiefbau (Eintrag 2017), welche bei-
de als Kapitalgesellschaft eingetragen wurden. Zuséatzlich gibt es die Logopé&die Glarus Sud und die
Oberstufe Linthal Schule Glarus Siid, welche beide 2020 «incorporated» wurden.

Bei Google findet man fir die Gemeinde Glarus Sud

einen Eintrag mit dem Handelsnamen «Gemeindever- Gemeinde Glarus Sud AG
waltung Glarus Sud AG». _ _ _
Website Wegbeschreibung Speichern

Betrachten wir wieder, wer seit der Gemeindereform die
Gemeindeprasidenten waren. s 2000k Retsasiongn
Kommunalverwaltung in Glarus Sud
Der erste Gemeindepréasident von Glarus Sud war Tho-
mas Hefti aus Schwanden. Er hielt das Amt bis 2014.. Er | adresse: Bahnhofstrasse 7, 8762 Schwanden
war zugleich der letzte Gemeindeprasident von | tejefon: 058 611 91 11

Schwanden (4 Jahre). Hefti sass von 2008 bis 2020 im
Glarner Landrat. 2014 wurde er Nachfolger von Pankraz Freitag im Standerat. Seit 2021 ist er Prasident
des Standerates. Hefti ist Rechtsanwalt und damit unterstitzt er diese institutionalisierte Behordenkri-
minalitat auch beruflich.*

Nach Hefti folgte 2014 der ehemalige Gemeindeprasident von Ruti, Mathias Vdgeli (2002 bis 2010).
Vogeli blieb im Amt bis 2022. Er sitzt seit mindestens 2006 bis heute im Glarner Landrat. Der gelernte
Vermessungszeichner und spétere Bauleiter wurde spéater Adjunkt und Amtsleiter Militdr und Zivil-
schutz beim Kanton Glarus. Die unter diesem Amt vereinten Stellen sind heute alle Tochtergesellschaf-
ten, welche 2019 und 2020 «incorporated» wurden.

Auf Vogeli folgte 2022 Hans Rudolf Forrer als Gemeindeprasident von Glarus Sud. Forrer sass zehn
Jahre im Luchsinger Gemeinderat, wovon vier Jahre als dessen Prasident. Er war auch Mitglied der
Projektleitungen anlésslich der Gemeindefusionen Luchsingen und Glarus Sid. Vor seiner Politkarriere
war er als Mittelstufen-Lehrer tétig. Er sitzt seit 20 Jahren im Glarner Landrat und war 2020/21 dessen
Prasident. Er sitzt auch im Kantonsschulrat. Deshalb ist ihm ebenfalls bekannt, dass die Kantonsschule
Glarus am 9. September 2019 «incorporated» wurde.

Gemeinderat und nachher Gemeindevizeprasident von Glarus Siid war von 2015 bis 2022 Mathias
Zopfi. Er gehdrt seit 2011 dem Glarner Landrat an, dessen Préasident er 2017/18 war. Er présidierte
2011 bis 2017 die Kommission Recht, Sicherheit und Justiz und seither ist er deren Mitglied. Seit 2012
ist er zudem Kantonsschulrat und seit 2019 Sténderat. Beruflich ist er Rechtsanwalt und damit ein Pro-
fiteur der aufgedeckten institutionalisierten Behordenkriminalitat.>

Gemeinde Glarus

Die Gemeinde Glarus wird als Subsidiary bezeichnet und hat einen Verwaltungsrat. Deshalb ist sie eine
Aktiengesellschaft. Als Verwaltungsratsprasident wird Christian Marti genannt, der seit 2010 als Ge-
meindeprasident wirkt. Die Gemeinde Glarus wurde am 1. Januar 2011 als Aktiengesellschaft gegriin-
det.

> www.politik.brunner-architekt.ch & Politik & Recht & Anwaélte & Brief an den Schweizerischen Anwaltsver-

band vom 13. April 2022: Die Rolle der Anwalte — Allgemeine Bedingungen
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Bei Google findet man fur die Gemeinde Glarus

) _ _ Gemeindeverwaltung Glarus AG
einen Eintrag mit dem Handelsnamen «Ge-

meindeverwaltung Glarus AG». Website Wegbeschreibung Speichern
Und nun zu den Gemeindeprasidenten seit der | 42 12 Google-Rezensionen
Gemeindereform. Rathaus in Glarus

Christian Marti wurde 2007 in den Gemeinde- | adresse: Gemeindehauspl 5. 8750 Glarus
rat der damaligen Gemeinde Glarus gewadhlt.
Im Rahmen der Arbeiten zur Gemeindestruk-
turreform leitete er 2007 bis 2009 die kommu-
nale Teilprojektgruppe, welche die erste Gemeindeordnung fiir die Fusionsgemeinde erarbeitet hat. Im
September 2009 wurde er zum ersten Gemeindeprasidenten der fusionierten Gemeinde Glarus ge-
wahlt, der er bis 2022 vorstand. Er sitzt seit 2001 im Glarner Landrat. Er gibt an, er habe nach Abschluss
der Wirtschaftswissenschaften Geschaftsleitungs-, Beratungs-, Lehr- und Informatikerfahrung.

Offnungszeiten: Gediinet - Schliet um 12:00 - Offnet wieder um 13:30 ~

Telefon: 058 611 81 11

Er gibt an, dass er die strategisch-politische Arbeit des Gemeinderates filhre und koordiniere und er
die operative Filhrung der Gemeinde inne habe. Hat er deshalb die Gemeinde Glarus per 1. Januar
2011 eigenméchtig in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und in seiner Amtszeit den Werkhof, die
Altersheime und verschiedene Schulen illegal privatisiert?

Als Landrat will er sich angeblich fir eine bessere Zusammenarbeit zwischen Gemeinden und Kanton
einsetzen, denn seiner Ansicht nach liege noch viel Verbesserungspotenzial brach, das genutzt werden
musse. Demzufolge will er die babylonische Struktur noch mehr straffen.”

Seit 2022 ist Peter Aebli Gemeindeprasident von Glarus. Er war 15 Jahre lang Rektor der Kantonsschule
Glarus, vorher Wirtschaftsforderer des Kantons Glarus und Geschaftsleiter. Er war von 1996 bis 2002
Mitglied des Verwaltungsgerichtes, der heutigen illegalen Unternehmung Verwaltungsgericht AG des
Kantons Glarus, sowie seit 2020 Mitglied der Geschéftsprifungskommission Glarus.

Gemeinden vor der Fusion

Es ist nicht so, dass nur die 2011 neu gegrin-
deten Gemeinden in illegale Aktiengesellschaf-
ten umgewandelt wurden. So findet man bei Wegbeschreibung | Speichern
der Suche mit Google beispielsweis die Ge-
meindeverwaltung Néfels AG und die Ge-
meindeverwaltung Bilten AG. Die illegale Um-
wandlung hat daher in Glarus eine lange baby- | agresse: Bintgasse 1. 8752 Natels
lonische Tradition, womit fest steht, dass die
einschlagigen Netzwerke an der Arbeit waren.

Gemeindeverwaltung Nafels AG

50 1 Google-Rezension
:{

athaus in Nafels

Offnungszeiten: Jefzi gedfinet - Vollstandige Offnungszeiten hinzufigen

Ergédnzendes

Wenn vorstehend der Fokus auf die illegale Umwandlung von 6ffentlich-rechtlichen Institutionen hin
zu privaten Unternehmungen gelegt wurde, so wurde die Thematik der Eigentumsverhaltnisse bewusst
ausgeklammert.

Nach dem Fusionsgesetz geht es aber darum, dass die Institute des 6ffentlichen Rechts mit privatrecht-
lichen Rechtstrdgern fusionieren, sich in privatrechtliche Rechtstrager umwandeln oder sich an Vermo-
genslibertragungen beteiligen kénnen.

Was im Fusionsgesetz nicht so eindeutig hervorgehoben wird, aber eine essentielle Grundlage von
Fusionen ist, dass die Institute des 6ffentlichen Rechts zu Kapitalgesellschaften umgewandelt werden
mussen. In der Schweiz kommen dafiir praktisch nur Aktiengesellschaften in Frage. Es gibt auch verein-
zelte Gesellschaften mit beschrénkter Haftung (GmbH). Deshalb muss auch die Frage geklart werden,
wer Besitzer der jeweiligen Aktien ist.

%5 https.//www.glarnerlandrat.ch/liste_glarus_2/
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Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass sich die offentlichen Unternehmen an privaten Unternehmen
beteiligen werden. Es wird so sein, dass die 6ffentlichen Unternehmen durch die multinationalen Kon-
zerne, also durch Babylon tibernommen werden und nicht umgekehrt, denn damit kommt man ihrem
Ziel ndher, die ganze Menschheit von Babylon abh&ngig zu machen.

Obschon die Hinweise beziglich der illegalen Unternehmen erdriickend sind, verweigern alle Behor-
den und Amter in boser Absicht den Nachweis der hoheitlichen und handelsrechtlichen Legitimation.

Und deshalb ist es auffallend, dass alle genannten Funktionare die Arbeit von Babylon verrichten und
sie zudem verteidigen. Sie sind daher nichts anderes als Babylonier und sie geben es zum Teil auf-
grund ihrer Gesten offen zu. Und ein grosser Teil dieser Exponenten sitzt zufélligerweise im Glarner
Landrat. Das heisst, das Wissen um die illegale Privatisierung ist in diesem Gremium mehr als vorhan-
den, was beweist, dass der Glarner Landrat schwerste Verbrechen gegen das eigene Volk begeht, ob-
schon er vorgibt, fur es einzustehen. Welch doppeltes Spiel er doch treibt.

9. Gerichte sind weder unabhangig noch unparteiisch

Wie bereits in Kapitel 2 erkléart, wurde ab den 1950er Jahren die parlamentarische Oberaufsicht aufge-
hoben mit der Folge, dass die Gerichte (aber auch die tbrige Staatsverwaltung) begannen, willkirlich
zu urteilen.

Ohne eine Analyse der Amtsberichte des Obergerichtes des Kantons Glarus vorgenommen zu haben,
sofern das Uberhaupt moglich wére, hat auch der Glarner Landrat dazu beigetragen, dass er die Ge-
richtskriminalitat gefordert hat. In der Verfassung vom 22. Mai 1887 hiess es in Art. 44,

In die Befugnisse des Landrathes fallen: 10. die Oberaufsicht tiber die Verwaltungs- und Ge-
richtsbehérden, zu welchem Ende ihm alljahrlich vom Regierungsrathe sowohl als vom
Obergericht ein Amtsbericht zu erstatten ist.

Das heisst, es ist bis zum Beweis des Gegenteils auszugehen, dass er bis in die 1950er Jahre die Ge-
richtsurteile stichprobenartig kontrollierte. Damit konnte er sich Uberzeugen, dass die Gerichte die
Gesetze einhielten. Doch mit der stillen Einfihrung der neuen ldeologie Gewaltenteilung, hob der
Landrat die inhaltliche Kontrolle von Gerichtsurteilen ebenfalls auf, weshalb in der Verfassung vom 1.
Mai 1988 die Gewaltentrennung in Art. 73 eingefuhrt wurde. Allerdings steht in diesem Artikel lediglich:

Die gesetzgebende, die vollziehende und die richterliche Gewalt sind dem Grundsatz nach
getrennt. Das wiirde jedoch immer noch eine inhaltliche Kontrolle erlauben. Aber diese will
man nicht mehr durchfuhren, obschon in Art. 91. Die Sachbefugnisse definiert sind: c. die
Oberaufsicht Uber den Regierungsrat, die kantonale Verwaltung und die Gerichte, insbeson-
dere durch Prifung und Genehmigung des Amtsberichts.>®

Wenn in Art. 73 behauptet wird, die gesetzgebende, die vollziehende und die richterliche Gewalt seien
dem Grundsatz nach getrennt, so ist das richtig formuliert, denn es ist eben nur der Grundsatz, weil die
babylonischen Grundsétze nicht immer so konsequent sind, erst recht, besonders es um die eigenen
Prinzipien geht.

In den verschiedenen Kommentaren zur Gewaltenteilung und damit zur Aufhebung der parlamentari-
schen Oberaufsicht wurde immer betont, dass die Richter durch die Kontrollen der Parlamente beein-
flusst wirden. Tatsachlich ist es so, dass sie beeinflusst werden, denn auf diesem Wege wurden sie
gehalten, die Gesetze konform anzuwenden. Aber mit der Aufhebung dieser Kontrolle begann die
materielle Willkdr, insbesondere an den Gerichten. Heute entscheiden sie willktrlich und die Parlamen-
te schauen tatenlos zu, weil sie wissen, dass es so geplant war. Diese Art und Weise der «Rechtspre-
chung» trug auch dazu bei, dass beispielsweise die willkiirlich angeordneten COVID-Massnahmen
durchgesetzt werden konnten.

Es ist damit sattsam bewiesen, dass Parlamente und Gerichte, wie auch die Regierungen unter der
gleichen Decke gegen das Volk agieren, wie es im Aufsatz Herrschaft erklart ist. Die Gerichte sind aus

% http://www.verfassungen.ch/glarus/index.htm
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genannten Grinden gemass Art. 6 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten (EMRK, SR 0.101) weder unabhé&ngig noch unparteiisch.

Zusammenfassend heisst das, dass alle Gerichtsentscheide seit der Inkraftsetzung der EMRK vom 28.
November 1974 Makulatur sind und der Landrat hat davon seit Jahrzehnten Kenntnis.

10.  Nachweis der Legitimation

Wie wir bereits gesehen haben, ist der Landrat kein unbeschriebenes Blatt, weil er von all diesen Vor-
gangen Kenntnis hat, da er sie mit umgesetzt hat. Er ist Mittéater.

Der Glarner Landrat war und ist ein Organ des Kantons Glarus. Seit der illegalen Umwandlung ist er im
Minimum eine angegliederte Organisationseinheit der Kanton Glarus AG. Das heisst, er ist ein Teil die-
ser illegalen Aktiengesellschaft.

Das was fiur alle Angestellten der illegalen Unternehmen bereits gesagt wurde, dass sie auf eigenes
Risiko handeln, gilt dementsprechend auch fiir alle Mitglieder des Landrates. Der Landrat hat deshalb
zuerst seine hoheitliche und handelsrechtliche Legitimitat beglaubigt zu beweisen, bevor er irgendwel-
che weiteren Handlungen — nicht nur in vorliegender Angelegenheit — unternimmt.

Direkte Anlaufstelle ist das Handelsregisteramt. Als 6ffentlich-rechtliche Institution, also noch vor der
illegalen Privatisierung, ware es ein Leichtes gewesen, die Vorgange beim Handelsregisteramt des De-
partements Volkswirtschaft und Inneres zu untersuchen, weil dem Landrat Kraft der Verfassung diese
Kontrolle zukam. Rein rechtlich gesehen hat er heute keine Einflussmdglichkeit mehr, weil der Landrat
wie das Departement Volkswirtschaft und Inneres lediglich eine Tochtergesellschaft der Kapitalgesell-
schaft Kanton Glarus AG ist. In diesem Sinne stehen sie beide auf der gleichen Stufe. Wer die Handels-
berechtigten in der Kapitalgesellschaft Kanton Glarus AG sind, ist im Moment unbekannt. Aber der
Weg zur Kontrolle beim Handelsregisteramt fihrt streng genommen nur Gber diese Handelsberechtig-
ten. Wenn diese eine Kontrolle befiirworten, werden sie diese anordnen, aber nicht der Landrat. Wer
diese Untersuchung durchftihren wird, werden die Handelsberechtigten der Kapitalgesellschaft Kanton
Glarus AG bestimmen. Daraus ist zu entnehmen, wie stark der Landrat seine Kompetenzen willentlich
abgegeben hat.

C. Zusammenfassung und Konsequenzen

Schlussendlich ist festzuhalten, dass der Landrat, aber auch alle anderen Organe, im Minimum eine
angegliederte Organisationseinheit einer illegal gegrindeten privaten Kapitalgesellschaft ist, deren
Handelsbevollmachtigte weder handelsrechtlich noch hoheitlich legitimiert sind zu handeln.

Deshalb handeln diese behaupteten staatlichen Organe bzw. diese privaten Angestellten nicht
gemass Art. 5 Abs. 3 Bundesverfassung (BV, SR, 101) nach Treu und Glauben

Staatliches Handeln muss im 6ffentlichen Interesse liegen und verhaltnismassig sein. (Art. 5 Abs. 4
BV). Das was diese Funktionare entscheiden, ist nicht im 6ffentlichen Interesse, weil sie fur private
Firmen handeln.

Bund und Kantone beachten das Volkerrecht nicht (Art. 5 Abs. 4 BV)

Einschrdnkungen von Grundrechten bedurfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Ein-
schrankungen miissen im Gesetz selbst vorgesehen sein. (Art. 36 BV)

Weil der Kerngehalt der Grundrechte unantastbar ist, wurden die Einschrdénkungen in Bezug auf
die Ideologie Mensch / Person nie definiert.

Die Gerichte sind gemass Art. 6 EMRK (SR 0.101) und entgegen Art. 5 Abs. 4 BV weder unabhéangig
noch unparteiisch.

Da die Gerichte die in Gesetze gegossenen Ideologien schiitzen, sind sie auch materiell befangen.

Die Gerichte, aber auch die Staatsverwaltung, bedienen sich nicht legaler Praktiken (BAR-
Vermutungen)

Damit unterstitzen sie alle eine kriminelle Organisation (Art. 260ter StGB, SR 311.0).
Sie gefahrden damit die verfassungsmassige Ordnung (Art. 275 StGB).
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Daraus folgert sich selbstredend, dass die beantragte Beschwerde gutzuheissen ist. Allerdings kann der
Landrat so einen Entscheid ohne hoheitliche und handelsrechtliche Legitimation nicht féllen, ansonsten
wirde er im Minimum Amtsanmassung begehen.

Aus diesem Grund kann der Landrat, oder korrekter nur deren Angestellte (Mitglieder), ihre eigene
Meinung kund tun, weil es die 6ffentlich-rechtliche Institution Landrat wegen der illegalen Privatisie-
rung nicht mehr gibt. Die neue Firma gibt es formell ebenfalls nicht, weil sie nicht im Schweizerischen
Handelsamtsblatt publiziert wurde. Und da die Handelsbevoliméachtigten dieser handlungsunfahigen
und keine hoheitlichen Rechte besitzenden Firma nicht im Handelsamtsblatt publiziert wurden, kénnen
deren Angestellte nur ihre eigenen Meinungen kund tun.

D. Forderungen

11.  Nachweis der Legitimation

Aufgrund der gesamten Konstellation hat der Landrat vor der Anhandnahme der Ubrigen Beschwerde-
forderungen zuerst die beglaubigten Nachweise der Legitimation folgender Organisationen vorzule-
gen. Es sind dies:

Kanton Glarus

Landrat des Kantons Glarus

Alle finf Departemente des Kantons Glarus

Staatskanzlei des Kantons Glarus

Alle Gerichte des Kantons Glarus

Kantonspolizei Glarus

Staats- und Jugendanwaltschaft

Hauptabteilung Justiz

Verwaltungspolizei

1. Vollstdndig beglaubigter Nachweis der handelsrechtlichen Legitimitat geméass Handelsregisterver-
ordnung (alle 6ffentlichen Angaben) samt den Angaben tber deren Verdffentlichungen (SHAB).

2. Beglaubigter handelsrechtlicher Nachweis sdmtlicher Handlungsbevollmé&chtigten mit Angaben
Uber deren Veroffentlichungen im SHAB.

3. Beglaubigter Nachweis, wer, wie, wofiir und wodurch die Mitglieder des Landrates die Rechte zur
Vornahme hoheitlicher Handlungen tbertragen bekommen haben, auf welchen Staat oder Firma
sie vereidigt wurden.

Fur diejenigen, die die Legitimation erteilt haben, ist der gleiche Nachweis wie in den Positionen 1
bis 3 zu erbringen.

4. Beglaubigter Nachweis, wer Eigentiimer dieser Gesellschaften ist.

Diese Nachweise mussen die gesamte Geschichte der Zeitspanne vom ersten Handelsregistereintrag
bis heute abbilden und detailliert Auskunft geben, wer wann was unternommen hat, genau gleich wie
der Landrat.

Diese Nachweise sind bis spatestens am 29. September 2022 zu erbringen.

Ich mdchte Sie darauf aufmerksam machen, dass die Einholung dieser beglaubigten Nachweise nicht
einfach sein wird, weil die Handelsregister diese Daten nicht herausgeben, obschon mit einer Ausnah-
me alle Angaben eingetragen sind. Notfalls kénnen Sie den Nachweis mit der Firma Dun&Bradstreet
Schweiz AG erbringen, wenn sie die Lieferanten der Datenangabe preis gibt. D&B hat bereits erklart,
woher sie die Angaben haben.”

Die Glarner Regierung wurde zu diesem Thema bereits mit Schreiben vom 31. Oktober 2020°’ ange-
schrieben, doch sie unternimmt aus Vorsatz nichts, weil sie diese Korruption selbst mitorganisiert hat.

> www.politik.brunner-architekt.ch & Politik & Diverse Korrespondenzen ab 2020 & Ubrige Kantone der

Deutschschweiz & Fehlende Legitimation aller Regierungen & Inpflichtnahme aller Regierungen wegen ih-
rer fehlenden handelsrechtlichen und hoheitlichen Legitimation, vom 30. Oktober 2020
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12.  Weitere Forderungen

Der Landrat muss sich bewusst sein, dass er diese weiteren Forderungen nur erfillen kann, wenn er
eine 6ffentlich-rechtliche Institution ist oder eine legitime Firma mit hoheitlicher Kompetenz und nicht
bloss eine angegliederte Organisationseinheit der illegalen Firma Kanton Glarus AG und der illegalen
Firma Schweizerische Eidgenossenschaft ist. Das heisst, der Kanton Glarus und die Schweizerische Eid-
genossenschaft mussen im Minimum zuriick umgewandelt sein, ansonsten der Kantonsrat weiterhin
amtsanmassend handelt.

Alle diese Forderungen bzw. Nachweise sind bis spatestens am 27. Oktober 2022 zu erbringen.

1. Aufhebung der parlamentarischen Oberaufsicht

Der Landrat weist aufgrund von Protokollen und Berichten 6ffentlich nach, dass er ab den
1950er Jahren die parlamentarische Oberaufsicht eingestellt hat, damit nachher die Behorden-
willkdr, insbesondere an den Gerichten, beginnen konnte.

2. Aufhebung der Befangenheit der Gerichte

Der Landrat hat die Befangenheit aller Gerichte aufzuheben. Das umfasst die Riickumwandlung
in eine offentlich-rechtliche Institution, die Wiederaufnahme der materiellen parlamentarischen
Oberaufsicht tGiber die Gerichte durch den Landrat, die Abschaffung der BAR-Vermutungen und
die Entlassung aller bisherigen Richter und Gerichtsschreiber. In weiteren Schritten sind die Rich-
ter neu zu wahlen sowie die bisherigen Funktionare strafrechtlich zu verfolgen.

3. Bestatigung als Mensch

Sie bestatigen mir, dass ich ein Mensch bin. Alternativ haben Sie den Nachweis zu erbringen,
dass der Beschwerdefiihrer Alex W. Brunner je in Kenntnis der Tragweite eingewilligt hat, dass er
den Status einer Person haben will.

Sie werden alle diese Forderungen nur richtig beantworten kénnen, wenn Sie die Zusammenhange der
Grundlagen (Kapitel 1 bis 7) durchgehend verstanden haben.

E.  Meine besonderen Bedingungen:

Sollte der Landrat diese Beschwerde bearbeiten, bevor deren Vertreter die geforderten beglaubigten
Nachweise erbracht haben oder die gesetzte Frist vom 29. September 2022 ungenutzt verstrichen ist,
treten deren Mitglieder automatisch und zuséatzlich mit ihren jeweiligen Handlungen oder Nichthand-
lungen in die nachstehenden Bedingungen ein.

1. Nachweis der Legitimation gemass Kapitel 11

a. Wenn der «Landrat» folgende Bedingungen einhalt, so zeitigt das keine finanziellen Folgen.
Die Mitglieder des «Landrates» haben Rechtsbegehren jeder Art an den Gesuchsteller im Sinne
der «Zusammenfassung und Konsequenzen» zuriickzuweisen. Sie haben die Begrindung mit-
zuliefern, dass alle Gerichte und die tibrigen als «Behdrden und Amter» getarnten Kapitalge-
sellschaften weder handelsrechtlich noch hoheitlich legitimiert sind, weshalb alle ihre Hand-
lungen ungiiltig sind. Gleichzeitig teilt er das allen Parteien innert Frist in einer personlichen
Meinung schriftlich mit.

b. Sollte der Landrat den Nachweis der Legitimation nicht innert Frist erbringen, so willigen alle
Mitglieder des «Landrates» ein, dem Beschwerdefiihrer eine Pdnale zu bezahlen. Die Pdnale
betragt je Mitglied je 20 Kilogramm Gold*®,

c. Erfolgt die Legitimation nicht innert Frist, so beginnt riickwirkend ab 19. September 2022 eine
Gebuhr zu laufen. Sie endet, wenn 6ffentlich eingestanden wird, dass alle einstigen offentlich-
rechtlichen Institutionen illegal zu Kapitalgesellschaften umgewandelt wurden. Die Gebihr be-
trégt ein Kilogramm Gold je Kalendertag.

Wenn lediglich Gold steht, so ist damit immer Feingold mit 999 Gewichtspromille bzw. 24 Karat gemeint.

gl_kr_20220908_beschwerde.docx Seite 31 www.brunner-architekt.ch



2. Die weiteren Forderungen gemass Kapitel 12

a. Sollte der im Kapitel 12 genannte Termin der verschiedenen Forderungen nicht eingehalten
werden, so willigen alle Mitglieder des Kantonsrates ein, dem Beschwerdefiihrer fur jede der
versaumten Forderung je eine P6nale zu bezahlen. Die Ponale betragt fir jedes Mitglied bzw.
je Forderung je zehn Kilogramm Gold.

b. Gleichzeitig mit dem Verstreichen der gesetzten Frist beginnt fir jede Forderung eine Gebuhr
zu laufen. Sie endet, wenn die Forderung erfillt, bzw. sachlich begriindet ist. Alle Mitglieder
des Kantonsrates willigen ein, diese Gebihr dem Beschwerdeflihrer gesamthaft zu bezahlen.
Die Gebiihr betragt je Forderung und Kalendertag ein Kilogramm Gold.

3. Zahlungsbedingungen

a. Die Pdnalen und Gebihren werden grundsétzlich mit den entsprechenden Handlungen féllig,
wobei von Zeit zu Zeit dem Kanton Glarus Rechnung gestellt wird.

b. Die Zahlungsfrist betragt 30 Tage, wobei die Ubergabe mindestens 14 Tage vorher abgespro-
chen werden muss.

c. Wird die Zahlungsfrist nicht eingehalten, so wird ab 31. Tag automatisch eine weitere Gebuhr
von zwei Kilogramm Gold pro Kalendertag fallig.

d. Es gilt das Prinzip der Bringschuld.
e. Alle Mitglieder des Landrates haften solidarisch.

f. Sollten die Mitglieder des Landrates nicht in der Lage sein, die anfallenden P6nalen und Ge-
buhren aus den eingegangenen Vertragen mit mir vollsténdig selbst zu bezahlen, so haften fur
den Restbetrag alle Gibrigen Angestellten der kantonalen Verwaltung solidarisch.

Die Inkenntnissetzung des Agenten ist die Inkenntnissetzung des Prinzipals. Die Inkenntnissetzung des
Prinzipals ist die Inkenntnissetzung des Agenten. Das Definitionsrecht dieses Instruments liegt aus-
schliesslich beim Verfasser. Alle Rechte vorbehalten.

Der Beschwerdefiihrer geht davon aus, dass sich die Verantwortlichen tber die Tragweite dieses Ange-
botes bewusst sind und mit lhren Handlungen bzw. Nicht-Handlungen erkléaren, dass alle Funktionéare
in der Lage sind, die Konsequenzen aus dem damit entstehenden Vertrag zu tragen.

F.  Allgemeine Bedingungen:

Solange der Landrat die geforderten Nachweise der Legitimation nicht innert Frist erbringt und die

Staatsverwaltung weiterhin amtsanmassend und damit strafrechtsrelevant handelt, gehen alle seine

Mitglieder nachstehende Allgemeine Bedingungen ein. Sie werden hiermit 6ffentlich verkindet und

werden damit fur alle Opfer der gesamten Staatsverwaltung inkl. der Gemeinden gultig.

1. Fur jede amtsanmassende Handlung, die die Angestellten der illegalen Kapitalgesellschaft, die sich
allgemein kantonale oder kommunale Verwaltung nennt, ab dieser Frist begehen, willigen alle
Mitglieder des Landrates ein, den einzelnen Opfern, Schweizern und in der Schweiz Niedergelas-
sene, eine Pdnale zu bezahlen. Diese Pdnalen sind zu entrichten, bis 6ffentlich eingestanden wird,
dass alle, die sich heute amtsanmassend Behérden und Amter nennen, keine hoheitliche Legitimi-
tat haben. Die einmalige Pdnale betragt fiir jedes Opfer ein Kilogramm Gold pro amtsanmassende
Handlung. Schaden infolge dieser amtsanmassenden Handlungen sind damit nicht abgegolten.

2. Zahlungsbedingungen

a. Die Podnalen und Gebiihren werden mit den entsprechenden Handlungen der amtsanmassen-
den Angestellten der Verwaltung fallig.

b. Die Zahlungsfrist betragt 30 Tage ab der jeweiligen amtsanmassenden Handlung, wobei die
Ubergabe mindestens 14 Tage vorher abgesprochen werden muss.

c. Wird die Zahlungsfrist nicht eingehalten, so wird ab 31. Tag automatisch eine weitere Gebuhr
von zwei Gramm Gold pro Kalendertag fallig.

d. Es gilt das Prinzip der Bringschuld.
e. Alle Mitglieder des Landrates haften solidarisch.
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f. Sollten die Mitglieder des Landrates nicht in der Lage sein, die anfallenden P6nalen und Ge-
buhren aus den eingegangenen Vertragen mit den jeweiligen Opfern vollstéandig selbst zu be-
zahlen, so haften fir den Restbetrag alle tibrigen Angestellten der kantonalen Verwaltung so-
lidarisch.

Die Inkenntnissetzung des Agenten ist die Inkenntnissetzung des Prinzipals. Die Inkenntnissetzung des
Prinzipals ist die Inkenntnissetzung des Agenten. Das Definitionsrecht dieses Instruments liegt aus-
schliesslich beim Verfasser. Alle Rechte vorbehalten.

G. Schlussbemerkung

13.  Propaganda

Seit Uber drei Jahrzehnten ist der Beschwerdefiihrer von einer institutionellen Behtrdenkriminalitat
betroffen und seit mehr als zwei Jahrzehnten geht er dagegen konsequent vor. Doch «Politik» und
Medien haben sich noch nie dafir interessiert. Er wurde gemieden wie die Pest. Seit der Corona-
Pandemie sind zahlreiche Organisationen entstanden, die gegen die willkirlich angeordneten Mass-
nahmen protestierten. Viel mehr passierte nicht. Weiter sind Gruppierungen entstanden, die das The-
ma Mensch versus Person thematisierten und meinten, sie kbnnten sich aus dem babylonischen Sys-
tem verabschieden. Doch diese Thematik bzw. Ideologie ist ziemlich komplex. Nur wenn man alles
durchschaut, kann man sich teilweise aus dem System verabschieden.

Diese neuen Organisationen haben eines gemeinsam: Sie alle wurden von Babylon gegriindet oder
wurden durch Babylon unterwandert.

Als der Beschwerdefihrer vor zwei Jahren die Thematik Behérden als Firmen aufzugreifen begann, war
er der Einzige, obschon diese Information schon seit Jahren im Internet bekannt ist. Er stellte fest, dass
die Behorden nach einem ersten Weichen begannen, die Vorbringen zu ignorieren.

Vor einem Jahr startete der Verein SIPS, griff das Thema Behérden als Firmen auf und wurde schnell
bekannt, weil er den Menschen effiziente Werkzeuge bot, sich zu verteidigen. Die bereitgestellten
Grundlagen haben die Kraft, den babylonischen Gordischen Knoten zu durchschlagen. Seit diesem
Frithjahr kann beobachtet werden, dass immer mehr Amter Probleme bekunden, einerseits die Ange-
stellten zu halten, andererseits nicht mehr wissen, wie sie mit der Flut von Beschwerden und ernst zu
nehmenden Forderungen umzugehen wissen. Einzelne haben auch ihren ersten Mut aufgegeben, die
einst angedrohten Massnahmen umzusetzen.

Seit Anfangs Jahr erschienen einige Zeitungsartikel, die das Phdnomen lacherlich schrieben, dass es
einige Typen (die Rede ist von Reichsbiirgern) gebe, die als Mensch auftreten und meinen, sie missten
keine Steuern mehr bezahlen und so den Amter Mehrarbeit bescheren. Tatsachlich sind es nicht weni-
ge, denn sie werden immer zahlreicher, aber die babylonischen Medien miissen die amtsanmassenden
Verbrechen als legitim darstellen.

Inzwischen mehren sich die Hinweise, dass das herrschende System, also Babylon, nicht mehr umhin
kommt, alles zu ignorieren. Das ist bzw. war die erste Stufe. Deshalb wird nun die zweite Stufe der
Eskalation angegangen. Sie umfasst die Bekampfung der Gegner. Leider fehlen Babylon dazu die
rechtlichen Grundlagen, weshalb keine aktiven Gegenmassnahmen eingeleitet werden kdnnen, denn
die Vorbringen sind hieb- und stichfest. Darum wird nun versucht mittels Propaganda gegen die ent-
standene Bewegung vorzugehen. Die dritte Stufe ist schlussendlich die Akzeptanz durch Babylon. In
unserem Fall wird das deren Niederlage sein, die zu deren Vernichtung fiihren wird.

Beispiel 1: Die Schweizerzeit

Ein solcher Versuch startete erstmals die Schweizerzeit. Die Schweizerzeit ist eine der Schweizerischen
Volkspartei nahestehende Zeitung. Die Redaktion besteht aus den Redaktoren, den ehemaligen Natio-
nalraten Ulrich Schltier und Hans Fehr. Dann gibt es noch eine ganze Anzahl von Autoren und Kolum-
nisten. Da alle Universalparteien eine babylonische Agenda verfolgen, verfolgt sie auch die Schweizer-
zeit. Zudem sind die Redaktion und das Gros der Autoren ebenfalls Babylonier.
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Ein solcher Versuch startete der Thurgauer Kantonsrat Hermann Lei mit dem Artikel: Verschwdrungs-
theorien oder Wahrheit? — Die «Firma Schweiz».>® Nachstehend greife ich nur einige Rosinen heraus,
weil die Abhandlung zu lange wirde.

Da wird ein Screenshot der Schweizerischen Eidgenossenschaft von der Homepage von UPIK darge-
stellt und zugleich behauptet, es handle sich um ein privates Adressregister. Offiziell prasentiert sich
UPIK als eindeutiges, einheitliches und firmentbergreifendes Identifizierungssystem.60 Es geht also
nicht um Adressen, sondern um die Identifizierung von Firmen, womit ruchbar wird, dass die Leser
verappelt werden, weil Scheinargumente prasentiert werden. Das ist babylonische Taktik.

Erschwerend ist, dass so ein Scheinargument aus der Feder eines Politikers und Rechtsanwaltes kommt.
Das zeigt die Interessen, die hinter diesem Artikel stecken. Es zeigt aber auch, dass man den Politikern
aller Couleur nicht Gber den Weg trauen kann, denn sie alle verfolgen die Agenda von Babylon, womit
sie alle eine kriminelle Organisation gemass Art. 260ter StGB unterstiitzen. Bei Lei kommt noch er-
schwerend hinzu, dass er ein Rechtsanwalt ist. Rechtssuchende wenden sich in der Regel immer an
Anwadlte. Aber solange man das Rechtssystem nicht durchschaut, kommt man, wenn man einen
Rechtsanwalt konsultiert, vom Regen in die Traufe, denn sie unterstiitzen nur das babylonische System.
Als Entgelt fur den Schutz des Systems wurde ihnen das Monopol erteilt, Dritte vor Gericht gegen Ent-
gelt, das nicht zu knapp bemessen ist, zu vertreten. Sie sind daher nichts als BetrUger!61

Beispiel 2: Das Juristenkomitee

Ein weiteres klagliches Beispiel bietet das Juristenkomitee mit einer KURZANALYSE «MENSCH VERSUS
PERSON / BEHORDEN = FIRMEN»®

Wenn Sie die illegale Umwandlung der Institutionen zu Kapitalgesellschaft verstanden haben, sollten
Sie auch die entscheidenden Elemente kennen. Es ist erstens die lllegalitat, die keine hoheitliche Legi-
timitat Gbertragt und zweitens die fehlende Publikation der entsprechenden Firmen sowie auch der
Handelsberechtigten im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB). Das hat zur Konsequenz, dass die
Firmen nicht handelsberechtigt sind und die Handelsberechtigten privat und damit mit ihrem eigenen
Vermdgen haften.

Liest man diese «Kurzanalyse», so findet man ausgerechnet die starksten Argumente nicht darin. Das
heisst, es ist eine babylonische Analyse, mit der versucht wird, das Gegenteil zu bewirken. Weiter wird
versucht eine Drohkulisse aufzubauen, indem die Rollen aufgrund der falschen Begriindung vertauscht
werden, so dass die Freiheitssuchenden Strafdelikte begehen und nicht die eigentlichen Téter. Die
Téater werden so zu Opfern und umgekehrt.

Schlussendlich wird empfohlen, sich politisch zu engagieren und Petitionen etc. zu lancieren, um das
bestehende babylonische Rechtssystem (das nicht mehr vorhanden ist), zu schiitzen. Mit andern Wor-
ten, man muss die Kriminalitat akzeptieren und die babylonischen Einrichtungen weiter verwenden, um
zu einem ,guten Ende" zu gelangen.

Das heisst, deren Verfasser bzw. alle, die in diesem Juristen Komitee versammelt sind, sind Babylonier.
Als Juristen bzw. Rechtsanwalte sind sie nicht nur Babylonier, sondern auch noch Profiteure des baby-
lonischen Rechtssystems, insbesondere die Rechtsanwalte.>* Es heisst aber auch, dass das System am
Ende ist und verzweifelt nach Méglichkeiten Ausschau hélt, das bzw. ihr Ende aufzuhalten!

%9 https:.//schweizerzeit.ch/die-firma-schweiz/

60 https://www.dnb.com/de-de/upik/

61 www.politik.brunner-architekt.ch & Politik & Recht & Anwaélte & Brief an den Schweizerischen Anwaltsver-

band vom 13. April 2022: Die Rolle der Anwalte — Allgemeine Bedingungen

62 www.juristen-komitee.ch & News & Kurzanalyse des Committee Board «Mensch vs. Person / Behdrden =

Firmen» oder direkt: https://juristen-komitee.ch/wp-
content/uploads/2022/09/2022_09_01_Kurzanalyse_Mensch-Person-Behoerden-Firmen.pdf
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Gegenargument eines Ex-Politikers

Die Kolumne des ehemaligen SVP-Nationalrates und Walliser Staatsrates Oskar Freysinger im Walliser
Bote vom 19. August 2022% bestétigt sogar die Begriundung des Beschwerdefiihrers. Er erklart:

.. nach der Ablehnung des EWR-Beitritts durch das Volk wurde am 24. Februar 1993 im
belgischen Handelsregister der Firmenname «Sténdige Mission der Schweiz bei der EU» mit
der Nummer 0449.309.542 registriert wurde. Diese Geschéaftseinheit fungiert als Filiale des
folgenden Hauptsitzes: «Die Schweiz/Schweiz». Ihre Rechtsform entspricht jener von 6ffent-
lich-rechtlichen ausléndischen oder internationalen Organismen wie die EU-Kommission! ...
... Am 18. Februar 2014 wurde sogar der Firmenname «Schweiz» unter der Identifikations-
nummer 0550.646.531 ins belgische Handelsregister eingeschrieben. Als Hauptsitz ist ange-
geben: Bundeshaus West SN/3003 BERN. ...

Freysinger straft damit die oberschlauen Juristen und seine Parteifreunde Ligen, womit offensichtlich
wird, dass Sie diese Verbrechen immer noch zu schiitzen versuchen. Freysinger wird damit nicht rein-
gewaschen, denn er hat das babylonische System in der Vergangenheit ebenfalls geschiitzt. Immerhin
hat er jetzt den Mut, sich dazu eindeutig zu &ussern, was die tbrigen Politiker nicht tun.

14. Verhalten

Die Mitglieder des Landrates mussen es sich endlich iberlegen, wie lange Sie die kriminelle Organisa-
tion gemass Art. 260ter StGB noch langer unterstiitzen wollen, die hinter diesen Verédnderungen steht.
Fakt ist, dass der Samen, den der Beschwerdefuhrer schon vor Jahren gelegt hat, Wurzeln geschlagen
hat und nun zu spriessen beginnt. Diese Saat kann nicht mehr zerstért werden, weil sie bereits zu tief
in der Bevolkerung verankert ist. Dieser gesate Geist wird sich kontinuierlich verbreitern, selbst dann,
wenn der Beschwerdefiihrer physisch liquidiert wiirde, weil das gestreute Wissen bereits zu weit ver-
breitet ist. An seiner Stelle wiirden andere treten. Deshalb ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die
entstandene Bewegung das bisherige babylonische System tber den Haufen werfen wird. Dann wird
die Zeit des Aufrdumens und der Abrechnung kommen und alle, die das bisherige System vorsétzlich
in amtsanmassender und krimineller Weise unterstitzt haben, werden dann einen sehr schweren Stand
haben. Je langer Sie wie bisher weiter machen, desto schwieriger wird lhre Situation werden.

Gemass der Praambel der Bundesverfassung ist frei, der die Freiheit gebraucht. Der Beschwerdefuhrer
héalt hiermit mit Nachdruck fest, dass er diese Freiheit gebrauchen und durchsetzen wird, komme was
wolle. Je grésser der Widerstand sein wird, desto grdsser wird die Kraft dagegen sein. Das bestehende
babylonische System steht in der Schweiz vor dem Ende und vor der vollstdndigen Vernichtung. Die
ersten Risse sind in der «Staatsverwaltung» und den «Gerichten» schon lange sichtbar und es kommen
immer mehr dazu.

Dies ist lediglich ein Gedankenanstoss. Sie entscheiden in volliger Unabhéngigkeit, miissen sich nach-
her aber nie beklagen.

PS: Sie finden diese Beschwerde in elektronischer Form auf meiner Homepage“.

Adieu

Mensch Alex W. Brunner

63 https://bumibahagia.com/2022/09/03/die-firma-schweiz-klartext-in-der-oberwalliser-zeitung/

64 www.brunner-architekt.ch & Politik & Schriftenwechsel & Diverse Korrespondenzen ab 2020 & Ubrige Kan-

tone der Deutschschweiz & Beschwerde an den Glarner Landrat

gl_kr_20220908_beschwerde.docx Seite 35 www.brunner-architekt.ch


https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/gl_kr_20220908_beschwerde.pdf

	A. Grundlagen
	1. Die tatsächliche Geschichte
	2. Die stillen politischen Veränderungen in der Schweiz
	3. Wie Herrschaft ausgeübt wird
	4. Ideologie Mensch/Person
	Die Menschenrechte

	5. BAR-Vermutungen
	6. Behörden und Ämter als Firmen
	Übersicht
	Die Veränderung der Gesetzgebung ...
	... am Beispiel der Mehrwertsteuer
	Die einzelnen «Behörden und Ämter»
	Wirtschaftsdaten und deren Quellen
	Die zeitliche Entwicklung
	Die internationale Dimension,

	7. Zusammenhänge
	Corona
	Ukraine
	Energiepreise und Lieferketten
	Hyperinflation
	Abschaffung der Nationalstaaten – kommunistisches Manifest
	Abbauplan für die westliche Wirtschaft
	Der kommende Krieg
	Fazit


	B. Beschwerde
	8. Die Legitimität der «Behörden und Ämter»
	Kanton Glarus
	Departement Finanzen und Gesundheit
	Departement Volkswirtschaft und Inneres
	Departement für Sicherheit und Justiz
	Kantonspolizei Glarus
	Staats- und Jugendanwaltschaft
	Hauptabteilung Justiz

	Obergericht
	Die Glarner Gemeinden
	Gemeinde Glarus Nord
	Gemeinde Glarus Süd
	Gemeinde Glarus
	Gemeinden vor der Fusion


	Ergänzendes

	9. Gerichte sind weder unabhängig noch unparteiisch
	10. Nachweis der Legitimation

	C. Zusammenfassung und Konsequenzen
	D. Forderungen
	11. Nachweis der Legitimation
	12. Weitere Forderungen
	1. Aufhebung der parlamentarischen Oberaufsicht
	2. Aufhebung der Befangenheit der Gerichte
	3. Bestätigung als Mensch


	E. Meine besonderen Bedingungen:
	F. Allgemeine Bedingungen:
	G. Schlussbemerkung
	13. Propaganda
	Beispiel 1: Die Schweizerzeit
	Beispiel 2: Das Juristenkomitee
	Gegenargument eines Ex-Politikers

	14. Verhalten


